
305

I N H A L T

Tag Seite

5321

30611. 12. 2018 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Rechtsanwaltsversorgungswerk Niedersachsen . . . . . . . . . . . . . .
31040 01

307
11. 12. 2018 Gesetz zur Einführung einer Familienpflegezeit für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter sowie zur

Änderung dienstrechtlicher Vorschriften  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20411, 20442, 31200, 22210, 20411, 20411

316
13. 12. 2018 Gesetz über die Wahl der Mitglieder der Verbandsversammlung des Regionalverbandes „Großraum Braun-

schweig“  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20300 15, 20300 15

31718. 12. 2018 Haushaltsbegleitgesetz 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61330 08, 20411, 20441, 20442, 21013, 21130 03, 11110 03, 21069 02, 22210, 22210

32118. 12. 2018 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 (Haushaltsgesetz 2019 — HG 2019 —)
64000

33118. 12. 2018 Verordnung zur Änderung der Niedersächsischen Verordnung über die Feldes- und die Förderabgabe  . . . . . . .
75100

72. Jahrgang Ausgegeben in Hannover am 21. Dezember 2018 Nummer 18



Nds. GVBl. Nr. 18/2018, ausgegeben am 21. 12. 2018

306

G e s e t z
zur Änderung des Gesetzes

über das Rechtsanwaltsversorgungswerk Niedersachsen

Vom 11. Dezember 2018

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Gesetz über das Rechtsanwaltsversorgungswerk Nie-
dersachsen vom 14. März 1982 (Nds. GVBl. S. 65), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 22. Januar 2014 (Nds. GVBl. S. 28),
wird wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 erhält folgende Fassung:

„1. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die 

a) im Zeitpunkt der Begründung ihrer Mitglied-
schaft in einer Rechtsanwaltskammer in Nie-
dersachsen oder, 

b) wenn sie nach Inkrafttreten dieses Gesetzes
(§ 14) und vor dem 31. Dezember 2018 Mit-
glied einer Rechtsanwaltskammer in Nieder-
sachsen geworden sind und bei Begründung
dieser Mitgliedschaft das 45. Lebensjahr voll-
endet hatten, am 31. Dezember 2018

die in der Satzung vorgesehene Regelaltersgrenze
erreicht haben oder eine andere für die Gewäh-
rung von Altersrente (§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1) in
der Satzung vorgesehene Voraussetzung nicht er-
füllen können,“.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Es wird die folgende neue Nummer 2 eingefügt: 

„2. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes (§ 14) und
vor dem 31. Dezember 2018 Mitglied einer

Rechtsanwaltskammer in Niedersachsen ge-
worden sind und bei Begründung dieser Mit-
gliedschaft das 45. Lebensjahr vollendet hatten,
ganz oder teilweise von der Mitgliedschaft be-
freit werden,“.

bb) Die bisherigen Nummern 2 und 3 werden Num-
mern 3 und 4.

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

b) Es wird der folgende Absatz 2 angefügt:

„(2) Die Mitglieder der Organe werden ehrenamtlich
tätig.“

3. In § 5 Abs. 5 werden nach dem Wort „Präsident“ das Kom-
ma gestrichen und die Worte „im Fall der Verhinderung“
durch das Wort „oder“ ersetzt sowie nach dem Wort „Vize-
präsident“ das Komma gestrichen.

4. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 5 wird nach der Verweisung „§ 2 Abs. 2
Nr. 1“ die Angabe „oder 2“ eingefügt. 

b) In den Absätzen 6 und 8 Satz 2 wird jeweils die Angabe
„Nr. 3“ durch die Angabe „Nr. 4“ ersetzt.

Artikel 2

1Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in
Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt Artikel 1 Nrn. 1 und 4 am
31. Dezember 2018 in Kraft.

Hannover, den 11. Dezember 2018

Die Präsidentin des Niedersächsischen Landtages

Gabriele  A n d r e t t a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l
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G e s e t z
zur Einführung einer Familienpflegezeit

für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter 
sowie zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften

Vom 11. Dezember 2018

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Niedersächsischen Beamtengesetzes

Das Niedersächsische Beamtengesetz vom 25. März 2009
(Nds. GVBl. S. 72), zuletzt geändert durch Artikel 21 des Ge-
setzes vom 16. Mai 2018 (Nds. GVBl. S. 66), wird wie folgt ge-
ändert:

1. In § 5 Abs. 1 werden die Sätze 4 und 5 durch die folgen-
den neuen Sätze 4 bis 8 ersetzt:

„4Die Probezeit kann bei besonderer Bewährung bis auf
ein Jahr verkürzt werden. 5Die Probezeit verkürzt sich um
die Zeit eines Urlaubs ohne Dienstbezüge und Elternzeit
ohne Dienstbezüge, soweit der Urlaub oder die Elternzeit
während des für die Probezeit vorgesehenen Zeitraums in
Anspruch genommen wird. 6Verkürzt sich die Probezeit
nach Satz 5 wegen eines Urlaubs nach § 62 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 oder Elternzeit nach den nach § 81 geltenden
Rechtsvorschriften auf weniger als ein Jahr, so ist sie auf
ein Jahr zu verlängern. 7Im Übrigen ist eine Verlängerung
der Probezeit nicht zulässig. 8Eine Anrechnung nach Satz 3
und eine Verkürzung oder Verlängerung der Probezeit
nach den Sätzen 4 bis 6 können nebeneinander erfolgen.“

2. § 6 Abs. 3 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Sie sind zu verabschieden, wenn die Voraussetzungen
gegeben sind, unter denen eine Beamtin oder ein Beamter
auf Lebenszeit in den Ruhestand oder in den einstweili-
gen Ruhestand zu versetzen ist oder versetzt werden
kann.“

3. § 18 wird wie folgt geändert:

a) Der Überschrift werden ein Komma und das Wort
„Höchstalter“ angefügt.

b) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

c) Es werden die folgenden Absätze 2 und 3 angefügt:

„(2) In das Beamtenverhältnis auf Widerruf zur Ab-
leistung eines Vorbereitungsdienstes kann eingestellt
werden, wer das 40. Lebensjahr, als schwerbehinder-
ter Mensch das 45. Lebensjahr, noch nicht vollendet hat.

(3) Eine Laufbahnbewerberin oder ein Laufbahnbe-
werber kann in das Beamtenverhältnis auf Probe ein-
gestellt werden, wenn sie oder er das 45. Lebensjahr,
als schwerbehinderter Mensch das 48. Lebensjahr,
noch nicht vollendet hat.“

4. § 25 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 8 erhält folgende Fassung:

„8. Ausnahmen von den Höchstaltersgrenzen für die
Einstellung in das Beamtenverhältnis auf Wider-
ruf zur Ableistung eines Vorbereitungsdienstes
und in das Beamtenverhältnis auf Probe als Lauf-
bahnbewerberin oder Laufbahnbewerber für den
Fall, dass die Anwendung der jeweiligen Höchst-
altersgrenze zur Erreichung des Ziels, eine ange-
messene Beschäftigungszeit vor dem Eintritt in
den Ruhestand zu gewährleisten, nicht erforder-
lich oder nicht angemessen wäre, insbesondere
um den Abschluss einer Berufsausbildung zu ge-
währleisten, zum Ausgleich von Nachteilen durch
die Betreuung oder Pflege von Kindern oder sons-
tigen Angehörigen und für Fälle, in denen die

Anwendung der Höchstaltersgrenze dienstlichen
Belangen widerspräche oder unbillig wäre,“.

b) In Nummer 9 werden nach dem Wort „Verlängerung“
ein Komma sowie die Worte „ihre Verkürzung um Zei-
ten der Betreuung oder Pflege eines Kindes oder einer
oder eines pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen“
eingefügt.

5. § 37 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Beamtinnen und Beamte können auf Antrag in den
Ruhestand versetzt werden, wenn sie das 60. Lebensjahr
vollendet haben.“

6. In § 62 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „wenn“ durch das
Wort „soweit“ ersetzt.

7. Nach § 62 wird der folgende § 62 a eingefügt:

„§ 62 a

Familienpflegezeit

(1) 1Beamtinnen und Beamten mit Dienstbezügen, die 

1. eine pflegebedürftige nahe Angehörige oder einen pfle-
gebedürftigen nahen Angehörigen (§ 7 Abs. 3 des Pfle-
gezeitgesetzes — PflegeZG) in häuslicher Umgebung
tatsächlich pflegen oder

2. eine minderjährige pflegebedürftige nahe Angehörige
oder einen minderjährigen pflegebedürftigen nahen
Angehörigen in häuslicher oder außerhäuslicher Um-
gebung tatsächlich betreuen,

ist auf Antrag Teilzeitbeschäftigung als Familienpflegezeit
zu bewilligen, soweit zwingende dienstliche Belange
nicht entgegenstehen. 2Die Pflegebedürftigkeit ist durch
ein ärztliches Gutachten oder eine Bescheinigung der
Pflegekasse oder des Medizinischen Dienstes der Kran-
kenversicherung oder durch eine entsprechende Beschei-
nigung einer privaten Pflegeversicherung nachzuweisen.

(2) 1Familienpflegezeit wird für die Dauer von läng-
stens 48 Monaten bewilligt und gliedert sich in zwei
gleich lange, jeweils zusammenhängende und unmittel-
bar aufeinanderfolgende Zeiträume (Pflegephase und
Nachpflegephase). 2Ist die Pflegephase zunächst auf we-
niger als 24 Monate festgesetzt worden, so ist sie auf An-
trag bis zur Dauer von 24 Monaten zu verlängern, soweit
die Voraussetzungen des Absatzes 1 weiterhin vorliegen;
die Nachpflegephase ist entsprechend zu verlängern.
3Fallen die Voraussetzungen des Absatzes 1 während der
Pflegephase weg, so ist das Ende der Pflegephase neu auf
den Ablauf des Monats festzusetzen, der auf den Monat
folgt, in dem die Voraussetzungen weggefallen sind; die
Nachpflegephase ist entsprechend zu verkürzen. 4Eine
Bewilligung darf nur erfolgen, soweit eine vollständige
Ableistung der Pflege- und Nachpflegephase vor Beginn
des Ruhestandes möglich ist.

(3) Die individuelle wöchentliche Arbeitszeit ist 

1. für die Pflegephase auf mindestens ein Viertel der re-
gelmäßigen Arbeitszeit und

2. für die Nachpflegephase auf mindestens den für die
Beamtin oder den Beamten vor der Pflegephase gel-
tenden Umfang

festzusetzen. 
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(4) Für die Bemessung der Höhe der monatlichen
Dienstbezüge während der Familienpflegezeit gilt § 11
Abs. 1 des Niedersächsischen Besoldungsgesetzes (NBesG)
mit der Maßgabe, dass die während der gesamten Familien-
pflegezeit (Pflege- und Nachpflegephase) durchschnitt-
lich zu leistende Arbeitszeit zugrunde zu legen ist.

(5) 1Die Bewilligung der Familienpflegezeit ist mit Wir-
kung für die Vergangenheit zu widerrufen

1. bei Beendigung des Beamtenverhältnisses in den Fäl-
len des § 21 BeamtStG,

2. bei einem auf Antrag der Beamtin oder des Beamten
erfolgten Wechsel des Dienstherrn,

3. wenn Umstände eintreten, welche die vorgesehene
Abwicklung unmöglich machen oder wesentlich er-
schweren, oder

4. soweit der Beamtin oder dem Beamten während der
Pflegephase die Fortsetzung der Teilzeitbeschäftigung
nicht mehr zugemutet werden kann und dienstliche
Belange nicht entgegenstehen.

2Mit dem Widerruf ist der Umfang der während der bis-
herigen Familienpflegezeit zu leistenden Arbeitszeit ent-
sprechend der nach dem Modell gemäß Absatz 3 in der
jeweiligen Phase zu erbringenden Dienstleistung rückwir-
kend neu festzusetzen. 3Im Fall des Widerrufs sind zu viel
gezahlte Bezüge nach Maßgabe des § 19 Abs. 2 NBesG
von der Beamtin oder dem Beamten zurückzuzahlen.
4Abweichend von Satz 1 Nr. 1 ist die Bewilligung der Fa-
milienpflegezeit im Fall der Versetzung in den Ruhestand
wegen Dienstunfähigkeit mit Ablauf des Monats zu wider-
rufen, in dem der Beamtin oder dem Beamten die Verfü-
gung über die Versetzung in den Ruhestand zugestellt
worden ist. 5Eine Rückzahlung zu viel gezahlter Bezüge
findet nicht statt. 6Dies gilt auch im Fall des Todes der Be-
amtin oder des Beamten.

(6) 1Die Familienpflegezeit soll anstelle des Widerrufs
nach Absatz 5 Satz 1 Nr. 3 im Fall

1. eines Beschäftigungsverbots nach den mutterschutz-
rechtlichen Vorschriften,

2. einer Elternzeit oder

3. eines Urlaubs aus familiären Gründen bis zu drei Jah-
ren nach § 62 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2

unterbrochen werden. 2Fällt die Unterbrechung in die Pfle-
gephase, so sind auf Antrag der Beamtin oder des Beam-
ten die Pflegephase und die Nachpflegephase so zu
verkürzen, dass die Familienpflegezeit nach Ende der Un-
terbrechung unmittelbar mit der Nachpflegephase fortge-
setzt wird, soweit zwingende dienstliche Belange nicht
entgegenstehen. 3Fallen die Voraussetzungen des Absat-
zes 1 während der Unterbrechung weg und wäre die Pfle-
gephase zu diesem Zeitpunkt noch nicht beendet ge-
wesen, so gilt Absatz 2 Satz 3 entsprechend. 4Absatz 2
Satz 4 gilt entsprechend.

(7) § 61 Abs. 2 gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass
nur solche Nebentätigkeiten ausgeübt oder zugelassen
werden dürfen, die dem Zweck der Familienpflegezeit
nicht zuwiderlaufen.

(8) Die Beamtin oder der Beamte ist verpflichtet, jede
Änderung der Tatsachen unverzüglich mitzuteilen, die
für die Bewilligung der Familienpflegezeit maßgeblich
sind.

(9) Eine neue Familienpflegezeit kann erst für die Zeit
nach Beendigung der Nachpflegephase der vorangehen-
den Familienpflegezeit bewilligt werden.

(10) Für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vor-
bereitungsdienst sind die Absätze 1 bis 9 entsprechend
anzuwenden, soweit dies nach der Struktur der Ausbil-
dung möglich ist und der Ausbildungserfolg nicht gefähr-
det wird.“

8. In § 65 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „vom 28. Mai 2008
(BGBl. I S. 874, 896) in der jeweils geltenden Fassung“ ge-
strichen.

9. § 69 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Der bisherige Satz 1 wird durch die folgenden
neuen Sätze 1 bis 3 ersetzt:

„1Für eine Beamtin oder einen Beamten, die oder
der in die Volksvertretung eines Landes gewählt
worden ist und deren oder dessen Amt kraft Ge-
setzes mit dem Mandat unvereinbar ist, gelten die
§§ 5 bis 7, § 8 Abs. 2 und § 23 Abs. 5 des Ab-
geordnetengesetzes (AbgG) in der Fassung vom
21. Februar 1996 (BGBl. I S. 326), zuletzt geän-
dert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 5. Januar
2017 (BGBl. I S. 17), entsprechend mit der Maß-
gabe, dass die Rechte und Pflichten aus dem Be-
amtenverhältnis mit Ausnahme der Pflicht zur
Amtsverschwiegenheit und des Verbots der An-
nahme von Belohnungen und Geschenken ab
dem Zeitpunkt ruhen, in dem sie oder er das
Mandat erwirbt. 2Die Beamtin oder der Beamte
darf ab dem Zeitpunkt der Annahme der Wahl
dem Dienst fernbleiben (§ 67 Abs. 1). 3Die An-
sprüche aus dem Abgeordnetenverhältnis gehen
vom Beginn des Monats, in dem das Mandat er-
worben wird, bis zu dem Zeitpunkt, in dem das
Mandat erworben wird, den ihnen dem Grunde
nach entsprechenden Ansprüchen aus dem Be-
amtenverhältnis vor.“

bb) Die bisherigen Sätze 2 bis 4 werden Sätze 4 bis 6.

b) In Absatz 3 Satz 4 werden die Worte „des Hinausschie-
bens des Besoldungsdienstalters sowie“ gestrichen und
die Angabe „Abs. 1, 3 Satz 1“ durch die Angabe „Abs. 3
Satz 1“ ersetzt.

10. § 80 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 4 werden die Worte „des Niedersäch-
sischen Besoldungsgesetzes“ durch die Angabe „NBesG“
ersetzt.

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 4 wird gestrichen.

bb) Der bisherige Satz 5 wird Satz 4.

c) Absatz 6 Satz 2 Nr. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Es wird der folgende neue Buchstabe a eingefügt:

„a) über die Notwendigkeit eines Voranerken-
nungsverfahrens,“.

bb) Die bisherigen Buchstaben a und b werden Buch-
staben b und c.

cc) Es wird der folgende neue Buchstabe d eingefügt:

„d) über die Erstattung von Aufwendungen an
Personen oder Einrichtungen, die Leistungen
erbringen oder Rechnungen ausstellen,“.

dd) Die bisherigen Buchstaben c und d werden Buch-
staben e und f.

d) In Absatz 9 Satz 1 werden die Worte „im Sinne des § 7
Abs. 3 des Pflegezeitgesetzes“ gestrichen und nach der
Angabe „§ 2 Abs. 1“ die Worte „des Pflegezeitgesetzes“
durch die Angabe „PflegeZG“ ersetzt.
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11. Nach § 83 wird der folgende § 83 a eingefügt:

„§ 83 a

Erfüllungsübernahme
bei Schmerzensgeldansprüchen

(1) 1Hat die Beamtin oder der Beamte wegen eines tätli-
chen rechtswidrigen Angriffs, den sie oder er in Aus-
übung des Dienstes oder außerhalb des Dienstes wegen
der Eigenschaft als Beamtin oder Beamter erleidet, einen
Vollstreckungstitel über einen Anspruch auf Schmer-
zensgeld über einen Betrag von mindestens 250 Euro ge-
gen einen Dritten erlangt, so soll der Dienstherr auf An-
trag die Erfüllung dieses Anspruchs bis zur Höhe des fest-
gestellten Schmerzensgeldbetrags übernehmen, soweit
die Vollstreckung erfolglos geblieben ist. 2Dies gilt nicht,
soweit der Schmerzensgeldbetrag objektiv unverhältnis-
mäßig zu den erlittenen immateriellen Schäden und des-
halb der Höhe nach offensichtlich unangemessen ist.

(2) Der Dienstherr soll die Erfüllungsübernahme ver-
weigern, wenn aufgrund desselben Sachverhalts ein Un-
fallausgleich gemäß § 39 NBeamtVG, eine einmalige Un-
fallentschädigung gemäß § 48 NBeamtVG oder ein Scha-
densausgleich in besonderen Fällen gemäß § 49 Abs. 1
Satz 2 NBeamtVG gewährt wird.

(3) 1Die Übernahme der Erfüllung ist innerhalb einer
Ausschlussfrist von zwei Jahren nach Erlangung des
Vollstreckungstitels schriftlich unter Nachweis des Voll-
streckungsversuchs zu beantragen. 2Für Schmerzensgeld-
ansprüche, für die vor dem 1. Januar 2019 ein Voll-
streckungstitel erlangt wurde, der nicht älter als drei Jahre
ist, kann der Antrag nach Satz 1 innerhalb einer Aus-
schlussfrist von sechs Monaten ab dem 1. Januar 2019 ge-
stellt werden.

(4) 1Soweit der Dienstherr die Erfüllung übernommen
hat, gehen die Ansprüche gegen Dritte auf ihn über. 2Der
Übergang der Ansprüche kann nicht zum Nachteil der
oder des Geschädigten geltend gemacht werden.“

12. Die §§ 85 und 86 erhalten folgende Fassung:

„§ 85

Umzugskostenvergütung

(1) 1Eine Vergütung der notwendigen Kosten für einen
Umzug (Umzugskostenvergütung) erhalten

1. Beamtinnen und Beamte,

2. Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte, 

3. frühere Beamtinnen und Beamte, die wegen Dienstun-
fähigkeit oder wegen des Erreichens der Altersgrenze
entlassen worden oder wegen des Ablaufs der Amts-
zeit ausgeschieden sind, sowie

4. die Hinterbliebenen der in den Nummern 1 bis 3 ge-
nannten Personen

(Berechtigte). 2Hinterbliebene im Sinne des Satzes 1 Nr. 4
sind die Witwe, der Witwer, die hinterbliebene Lebens-
partnerin, der hinterbliebene Lebenspartner, die Ver-
wandten bis zum vierten Grad, die Verschwägerten bis
zum zweiten Grad, Pflegekinder und Pflegeeltern, die mit
der verstorbenen Person zur Zeit ihres Todes nicht nur
vorübergehend in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben.
3Umzugskostenvergütung wird nur gewährt, wenn diese
vor dem Umzug schriftlich oder elektronisch zugesagt
worden ist. 4Umzugskostenvergütung ist zuzusagen für
Umzüge

1. aus Anlass der Versetzung an einen anderen Ort als
den bisherigen Dienst- oder Wohnort, es sei denn, dass

a) mit einer baldigen weiteren Versetzung an einen
anderen Dienstort zu rechnen ist,

b) der Umzug aus besonderen Gründen nicht durch-
geführt werden soll,

c) die Wohnung auf der kürzesten üblicherweise be-
nutzbaren Strecke weniger als dreißig Kilometer
von der neuen Dienststätte entfernt ist oder

d) der Umzug nicht aus dienstlichen Gründen erfor-
derlich ist und die oder der Berechtigte unwider-
ruflich auf die Gewährung von Umzugskosten-
vergütung verzichtet hat,

2. aufgrund der dienstlichen Weisung, eine Wohnung
innerhalb einer bestimmten Entfernung zur Dienst-
stätte oder eine Dienstwohnung zu beziehen,

3. aus Anlass der Räumung einer Dienstwohnung auf-
grund dienstlicher Weisung oder

4. aus Anlass der Aufhebung einer Versetzung nach ei-
nem Umzug, für den die Gewährung von Umzugskos-
tenvergütung zugesagt worden ist.

5Satz 4 Nr. 1 gilt entsprechend für Umzüge aus Anlass

1. der Verlegung der Beschäftigungsbehörde oder

2. der nicht nur vorübergehenden Verwendung aus dienst-
lichen Gründen bei einem anderen Teil der Beschäfti-
gungsbehörde.

6Umzugskostenvergütung kann auch zugesagt werden für
Umzüge aus Anlass

1. der Einstellung,

2. der Abordnung oder Zuweisung,

3. der vorübergehenden Verwendung bei einem anderen
Teil der Beschäftigungsbehörde,

4. der vorübergehenden dienstlichen Tätigkeit bei einer
anderen Stelle als einer Dienststelle,

5. der Aufhebung oder Beendigung einer Maßnahme
nach den Nummern 2 bis 4 nach einem Umzug, für
den die Gewährung von Umzugskostenvergütung zu-
gesagt worden ist, oder

6. der Räumung einer im Eigentum des Dienstherrn ste-
henden Mietwohnung,

wenn die jeweilige Maßnahme aus dienstlichen Gründen
erfolgt. 7Die Umzugskostenvergütung umfasst die Erstat-
tung von Kosten für die Beförderung des Umzugsguts,
Reisekosten, die Gewährung von Mietentschädigungen,
Maklergebühren und die Erstattung sonstiger Kosten.

(2) 1Eine aufgrund einer Zusage nach Absatz 1 Satz 6
Nr. 1 gewährte Umzugskostenvergütung ist zurückzuzah-
len, wenn die Beamtin oder der Beamte vor Ablauf von
zwei Jahren nach Beendigung des Umzuges aus einem
von ihr oder ihm zu vertretenden Grund aus dem Dienst
ausscheidet. 2Die oberste Dienstbehörde kann hiervon
Ausnahmen zulassen, wenn die Beamtin oder der Beamte
unmittelbar in ein Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis
bei einem anderen Dienstherrn im Geltungsbereich die-
ses Gesetzes oder einem Dienstherrn oder einer Einrich-
tung nach § 35 Abs. 8 NBesG übertritt.

(3) 1Das Nähere über Inhalt und Umfang der Umzugs-
kostenvergütung, der Kostenerstattung und das Verfah-
ren der Gewährung regelt die Landesregierung durch
Verordnung. 2Insbesondere können Bestimmungen ge-
troffen werden

1. bezüglich des Inhalts und des Umfangs der Umzugs-
kostenvergütung

a) über Höchstbeträge in bestimmten Fällen,

b) über eine pauschale Kostenerstattung,

c) über den Ausschluss der Gewährung von Umzugs-
kostenvergütung in bestimmten Fällen,
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2. bezüglich des Verfahrens der Gewährung von Umzugs-
kostenvergütung

a) über eine Ausschlussfrist für die Beantragung der
Gewährung von Umzugskostenvergütung,

b) über die elektronische Erfassung und Speicherung
von Anträgen und Nachweisen.

(4) Für Umzüge zwischen dem Inland und dem Aus-
land sowie im Ausland sind die Vorschriften des Bundes
zum Auslandsumzugskostenrecht entsprechend anzuwen-
den.

§ 86

Trennungsgeld

(1) 1Eine Beamtin oder ein Beamter, die oder der auf-
grund

 1. der Versetzung aus dienstlichen Gründen,

 2. der Aufhebung einer Versetzung nach einem Umzug,
für den die Gewährung von Umzugskostenvergütung
zugesagt worden ist, 

 3. der Verlegung der Beschäftigungsbehörde,

 4. der nicht nur vorübergehenden Verwendung aus
dienstlichen Gründen in einem anderen Teil der Be-
schäftigungsbehörde,

 5. der Abordnung, auch zum Zweck der Aus- oder Fort-
bildung,

 6. der Zuweisung, auch zum Zweck der Aus- oder Fort-
bildung,

 7. der vorübergehenden Verwendung aus dienstlichen
Gründen in einem anderen Teil der Beschäftigungs-
behörde,

 8. der vorübergehenden dienstlichen Tätigkeit bei einer
anderen Stelle als einer Dienststelle,

 9. der Aufhebung oder Beendigung einer Maßnahme
nach den Nummern 5 bis 8 nach einem Umzug, für
den die Gewährung von Umzugskostenvergütung
zugesagt worden ist, oder 

10. der Einstellung

an einem Ort außerhalb ihres oder seines bisherigen
Dienst- oder Wohnorts beschäftigt wird, erhält unter Be-
rücksichtigung der häuslichen Ersparnis die Kosten ver-
gütet, die durch die häusliche Trennung oder in beson-
deren Fällen entstehen (Trennungsgeld). 2Im Fall des Sat-
zes 1 Nr. 10 wird Trennungsgeld gewährt, falls für einen
Umzug die Gewährung von Umzugskostenvergütung zu-
gesagt worden ist, andernfalls nur bei vorübergehender
Dauer des Dienstverhältnisses, der vorübergehenden Ver-
wendung am Einstellungsort oder während der Probezeit.
3Trennungsgeld wird auch gewährt, wenn eine Dienst-
wohnung auf Weisung des Dienstherrn geräumt werden
muss, für den Zeitraum, in dem der zur Führung eines
Haushalts notwendige Teil der Wohnungseinrichtung
eingelagert werden muss. 4Als Trennungsgeld werden die
notwendigen Kosten erstattet. 5Abweichend von Satz 4
werden bei einer Abordnung oder Zuweisung zum
Zweck einer nicht ausschließlich im dienstlichen Interes-
se durchgeführten Aus- oder Fortbildung und im Fall des
Satzes 3 nur die angemessenen Kosten erstattet. 6Das
Trennungsgeld umfasst das Trennungsreise-, das Tren-
nungstage- und das Trennungsübernachtungsgeld, die
Reisebeihilfen für Heimfahrten und die Auslagenerstat-
tung bei täglicher Rückkehr zur Wohnung.

(2) 1Das Nähere über Inhalt und Umfang des Tren-
nungsgeldes, der Kostenerstattung und das Verfahren der
Gewährung regelt die Landesregierung durch Verordnung.
2Insbesondere können Bestimmungen getroffen werden

1. bezüglich des Inhalts und des Umfangs der Gewäh-
rung von Trennungsgeld

a) über Höchstbeträge in bestimmten Fällen,

b) über eine pauschale Kostenerstattung,

c) über eine abweichende Bemessung des Trennungs-
geldes in Fällen, in denen die Beamtin oder der Be-
amte im Rahmen eines Rotationsverfahrens inner-
halb eines mehrjährigen Zeitraums mehrfach den
Dienstort wechselt, 

d) über den Ausschluss der Gewährung von Tren-
nungsgeld und

2. bezüglich des Verfahrens der Gewährung von Tren-
nungsgeld

a) über eine Ausschlussfrist für die Beantragung von
Trennungsgeld,

b) über die elektronische Erfassung und Speicherung
von Anträgen und Nachweisen.

(3) 1Für Maßnahmen nach Absatz 1 Sätze 1 bis 3 im
oder in das Ausland sowie vom Ausland in das Inland
sind die Vorschriften des Bundes zum Auslandstren-
nungsgeldrecht mit der Maßgabe entsprechend anzuwen-
den, dass die Landesregierung ermächtigt wird, durch
Verordnung die Kostenerstattung bei einer Abordnung
oder Zuweisung zum Zweck der Aus- oder Fortbildung
an eine Ausbildungsstelle außerhalb der Europäischen
Union zu begrenzen. 2Satz 1 gilt nicht für im Grenzver-
kehr tätige Beamtinnen und Beamte bei Maßnahmen
nach Absatz 1 Sätze 1 bis 3 im Bereich ausländischer Lo-
kalgrenzbehörden, zwischen solchen Bereichen und zwi-
schen diesen und dem Inland.“

13. § 87 a wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Worte „des Niedersächsischen
Besoldungsgesetzes“ durch die Angabe „NBesG“ ersetzt.

b) In Absatz 2 werden die Worte „des Niedersächsischen
Beamtenversorgungsgesetzes“ durch die Angabe
„NBeamtVG“ ersetzt.

14. Dem § 95 wird der folgende Absatz 4 angefügt:

„(4) In beihilfe-, heilfürsorge-, heilverfahrens-, reisekos-
ten-, trennungsgeld- und umzugskostenrechtlichen Ange-
legenheiten darf eine Entscheidung, die ausschließlich
auf einer automatisierten Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten beruht, nur dann erfolgen, wenn damit einem
Antrag der Beamtin oder des Beamten vollständig ent-
sprochen wird.“

15. § 108 wird wie folgt geändert:

a) Es werden die folgenden Absätze 1 und 2 eingefügt:

„(1) In das Beamtenverhältnis auf Widerruf zur Ab-
leistung eines Vorbereitungsdienstes in einer Lauf-
bahn der Fachrichtung Polizei kann eingestellt werden,
wer das 32. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

(2) Eine Laufbahnbewerberin oder ein Laufbahnbe-
werber kann in einer Laufbahn der Fachrichtung Poli-
zei in das Beamtenverhältnis auf Probe eingestellt
werden, wenn sie oder er das 35. Lebensjahr noch
nicht vollendet hat.“

b) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 3.

16. § 114 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 5 Satz 2 Nr. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Es wird der folgende neue Buchstabe a eingefügt:

„a) über die Notwendigkeit eines Voranerken-
nungsverfahrens,“.

bb) Die bisherigen Buchstaben a und b werden Buch-
staben b und c.
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cc) Es wird der folgende Buchstabe d eingefügt:

„d) über die Erstattung von Aufwendungen an
Personen oder Einrichtungen, die Leistungen
erbringen oder Rechnungen ausstellen,“.

dd) Der bisherige Buchstabe c wird Buchstabe e.

b) In Absatz 9 Satz 1 werden die Worte „im Sinne des § 7
Abs. 3 des Pflegezeitgesetzes“ gestrichen und nach der
Angabe „§ 2 Abs. 1“ die Worte „des Pflegezeitgesetzes“
durch die Angabe „PflegeZG“ ersetzt.

17. In § 115 Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe „Nrn. 1 bis 4“
durch die Angabe „Nrn. 1 bis 3“ ersetzt.

18. In § 120 Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe „§ 85 Abs. 2“
durch die Angabe „§ 85 Abs. 3“ ersetzt.

Artikel 2

Änderung des Niedersächsischen 
Beamtenversorgungsgesetzes

Das Niedersächsische Beamtenversorgungsgesetz in der
Fassung vom 2. April 2013 (Nds. GVBl. S. 73), zuletzt geän-
dert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 20. Dezember 2016
(Nds. GVBl. S. 308), wird wie folgt geändert:

1. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 3 erhält folgende Fassung:

„3. Ausgleichszulagen nach den §§ 40 bis 42, 65
Abs. 2 und § 68 Abs. 5 NBesG, soweit sie ru-
hegehaltfähige Dienstbezüge ausgleichen,“.

bb) Nummer 10 wird gestrichen.

b) Es wird der folgende Absatz 8 angefügt:

„(8) Soweit eine Ausgleichszulage nach § 42 Satz 1
NBesG zum Ausgleich von Leistungsbezügen dient, die
bei weiterer Bezugsdauer zu einem späteren Zeitpunkt
nach Absatz 7 ruhegehaltfähig geworden wären, gilt die
Ausgleichszulage zu diesem Zeitpunkt als ruhegehalt-
fähig im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3.“

2. § 33 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 3 und 4 erhält folgende Fassung:

„3. Erstattung von Aufwendungen für Heilverfahren, für
Kleider- und Wäscheverschleiß, für Überführung und
Bestattung sowie Erstattung von Verdienstausfall und
Arbeitsentgelt (§ 37),

4. Erstattung von Pflegeaufwendungen und von Verdienst-
ausfall der Pflegeperson (§ 38),“.

3. Die §§ 37 und 38 erhalten folgende Fassung:

„§ 37

Erstattung von Aufwendungen für Heilverfahren,
für Kleider- und Wäscheverschleiß, für Überführung
und Bestattung sowie Erstattung von Verdienstausfall

und Arbeitsentgelt

(1) 1Es werden die angemessenen Aufwendungen für

1. die ärztliche, zahnärztliche, psychotherapeutische und
heilpraktische Untersuchung und Behandlung,

2. die Krankenhausbehandlung,

3. die Durchführung von Rehabilitationsmaßnahmen,

4. die Versorgung mit Arznei- und Verbandmitteln, Medi-
zinprodukten sowie Heilmitteln,

5. die Versorgung mit Hilfsmitteln, Geräten zur Selbst-
behandlung und Selbstkontrolle sowie Körperersatz-
stücken und

6. sonstige Leistungen zur Wiederherstellung der Gesund-
heit, zur Vermeidung von Unfallfolgen oder zur Linde-
rung der Folgen einer Verletzung

erstattet, soweit die Maßnahmen im Rahmen eines Heil-
verfahrens medizinisch notwendig sind. 2Erstattet werden
auch Aufwendungen für Wahlleistungen nach § 17 des
Krankenhausentgeltgesetzes und nach § 16 der Bundes-
pflegesatzverordnung mit der Maßgabe, dass für eine ge-
sondert berechenbare Unterkunft nur die Aufwendungen
für die Inanspruchnahme eines Zweibettzimmers erstattet
werden. 3Die oberste Dienstbehörde kann in dienstlich be-
gründeten Ausnahmefällen zulassen, dass abweichend
von Satz 2 die Aufwendungen für die Inanspruchnahme
eines Einbettzimmers erstattet werden.

(2) 1Das Nähere über Inhalt und Umfang sowie das Ver-
fahren der Aufwendungserstattung regelt die Landesregie-
rung in Anlehnung an das Fünfte Buch des Sozialgesetz-
buchs sowie unter Berücksichtigung der Fürsorgepflicht
des Dienstherrn nach § 45 BeamtStG durch Verordnung.
2Insbesondere können Bestimmungen getroffen werden 

1. bezüglich des Inhalts und Umfangs der Aufwendungs-
erstattung

a) über die Beschränkung oder den Ausschluss der Er-
stattung für Untersuchungen und Behandlungen
nach wissenschaftlich nicht allgemein anerkannten
Methoden und für bestimmte Arzneimittel, insbe-
sondere solche, bei deren Anwendung eine Erhö-
hung der Lebensqualität im Vordergrund steht,

b) über Höchstbeträge in bestimmten Fällen,

c) über die Beschränkung der Erstattung von Aufwen-
dungen, die außerhalb eines Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union entstanden sind,

d) über Eigenbehalte bei Maßnahmen, die zu einer
häuslichen Ersparnis führen,

2. bezüglich des Verfahrens der Aufwendungserstattung

a) über die Notwendigkeit eines Voranerkennungsver-
fahrens,

b) über eine Ausschlussfrist für die Beantragung der
Erstattung von Aufwendungen,

c) über die vorläufige Erstattung von Aufwendungen
in Fällen, in denen sich die Anerkennung des Un-
fallereignisses aus Gründen, die die Beamtin oder
der Beamte nicht zu vertreten hat, verzögert,

d) über die elektronische Erfassung und Speicherung
von Anträgen und Belegen,

e) über die Erstattung von Aufwendungen an Perso-
nen oder Einrichtungen, die Leistungen erbringen
oder Rechnungen ausstellen,

f) über die Beteiligung von Gutachterinnen und Gut-
achtern sowie sonstiger Stellen zur Überprüfung
der Notwendigkeit beantragter Maßnahmen oder
der Angemessenheit einzelner Aufwendungen ein-
schließlich der Übermittlung erforderlicher Daten,
wobei personenbezogene Daten nur mit Einwilli-
gung der Betroffenen übermittelt werden dürfen.

3Der Ausschluss oder die Beschränkung der Aufwendungs-
erstattung für nachgewiesene und angemessene Aufwen-
dungen für medizinisch notwendige Leistungen ist nur
zulässig, soweit dies im Einzelfall nicht zu einer unzumut-
baren Härte für die nach § 33 Abs. 1 berechtigte Person
führt.

(3) Bei Personen mit Anspruch auf Heilfürsorge nach
den §§ 114 und 115 NBG bestimmen sich der Inhalt und
Umfang sowie das Verfahren der Aufwendungserstattung
nach den Regelungen über die Gewährung von Heilfürsor-
ge, soweit nicht Absatz 1 Sätze 2 und 3 oder die Verord-
nung nach Absatz 2 die Erstattung von Aufwendungen für
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Maßnahmen und Leistungen vorsieht, die über den Leis-
tungsumfang der Heilfürsorge hinausgehen. 

(4) 1Ist die nach § 33 Abs. 1 berechtigte Person an den
Folgen eines Dienstunfalls verstorben, so werden der Er-
bin, dem Erben oder der Erbengemeinschaft die Aufwen-
dungen für die Überführung und die Bestattung der oder
des Verstorbenen erstattet. 2Die Erstattung der Aufwen-
dungen der Überführung kann ganz oder teilweise versagt
werden, wenn die nach § 33 Abs. 1 berechtigte Person
während eines privaten Aufenthalts außerhalb eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union verstorben ist. 3Auf
den Erstattungsbetrag nach Satz 1 ist Sterbegeld nach § 22
Abs. 1 und 2 Nr. 1 in Höhe von 40 Prozent des Bruttobetra-
ges und Sterbegeld nach § 22 Abs. 2 Nr. 2 in voller Höhe
anzurechnen. 4Satz 3 gilt nicht, wenn die Aufwendungen
für die Überführung und die Bestattung von Erben zu tra-
gen sind, die keinen Anspruch auf Sterbegeld haben.

(5) 1Einer nach § 33 Abs. 1 berechtigten Person, die we-
der Beamtin oder Beamter noch Ruhestandsbeamtin oder
Ruhestandsbeamter ist, wird ein für den Zeitraum der
Durchführung einer Maßnahme nach Absatz 1 Satz 1 Nrn. 1
bis 4 und 6 nachgewiesener Verdienstausfall erstattet. 2Der
Erstattungsbetrag und ein Unterhaltsbeitrag nach § 42
oder § 43 dürfen zusammen den Unterhaltsbeitrag nach
§ 42 Abs. 2 Nr. 1 oder § 43 Abs. 1 Nr. 1 nicht übersteigen.

(6) In der Verordnung nach Absatz 2 können auch Be-
stimmungen getroffen werden über die Beteiligung an der
Finanzierung von Leistungen, für die der nach § 33 Abs. 1
berechtigten Person keine Aufwendungen entstehen.

(7) Benötigt die nach § 33 Abs. 1 berechtigte Person eine
Organ- oder Gewebetransplantation oder eine Behandlung
mit Blutstammzellen oder anderen Blutbestandteilen, so
hat der Dienstherr bei Lebendspenden dem Arbeitgeber
der Spenderin oder des Spenders auf Antrag das während
der Arbeitsunfähigkeit infolge der Spende fortgezahlte Ar-
beitsentgelt sowie hierauf entfallende Beiträge des Arbeit-
gebers zur Sozialversicherung und zur betrieblichen Alters-
und Hinterbliebenenversorgung zu erstatten.

(8) 1Steht einer nach § 33 Abs. 1 berechtigten Person ge-
gen eine Leistungserbringerin oder einen Leistungserbrin-
ger wegen einer unrichtigen Abrechnung ein Anspruch
auf Rückerstattung oder Schadensersatz zu, so kann der
Dienstherr durch schriftliche Anzeige gegenüber der Leis-
tungserbringerin oder dem Leistungserbringer bewirken,
dass der Anspruch insoweit auf ihn übergeht, als er auf-
grund der unrichtigen Abrechnung zu hohe Leistungen
erbracht hat. 2Satz 1 gilt für einen Anspruch gegen die Ab-
rechnungsstelle der Leistungserbringerin oder des Leis-
tungserbringers entsprechend.

(9) Verursachen die Folgen eines Dienstunfalls einen au-
ßergewöhnlichen Verschleiß an Kleidung und Wäsche, so
werden die dadurch entstehenden Aufwendungen in ent-
sprechender Anwendung des § 15 des Bundesversorgungs-
gesetzes (BVG) erstattet.

§ 38

Erstattung von Pflegeaufwendungen
und von Verdienstausfall der Pflegeperson

(1) Ist die nach § 33 Abs. 1 berechtigte Person infolge des
Dienstunfalls pflegebedürftig im Sinne des § 14 des Elften
Buchs des Sozialgesetzbuchs (SGB XI), so sind ihr oder
ihm die angemessenen Aufwendungen einer notwendigen
Pflege zu erstatten.

(2) 1Das Nähere über Inhalt und Umfang sowie das Ver-
fahren der Erstattung der Pflegeaufwendungen regelt die
Landesregierung in Anlehnung an das Elfte Buch des Sozi-
algesetzbuchs und § 41 des Siebten Buchs des Sozialge-
setzbuchs sowie unter Berücksichtigung der Fürsorge-
pflicht des Dienstherrn nach § 45 BeamtStG durch Verord-

nung. 2Insbesondere können Bestimmungen getroffen wer-
den 

1. über die Erstattung von Aufwendungen für eine Haus-
haltshilfe, wenn ihre Beschäftigung wegen der Inan-
spruchnahme der Angehörigen der oder des Verletzten
durch deren oder dessen Pflege notwendig ist,

2. über die Erstattung von Aufwendungen für eine behin-
dertengerechte Anpassung wie Ausstattung, Umbau
und Ausbau des individuellen Wohnumfelds oder für
den Umzug in eine behindertengerechte Wohnung,

3. über Eigenbehalte bei stationärer Unterbringung und

4. über Anzeigepflichten der nach § 33 Abs. 1 berechtig-
ten Person.

3§ 37 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 Buchst. b und Nr. 2 Buchst. b bis f
sowie Satz 3 gilt entsprechend.

(3) 1Wird die nach § 33 Abs. 1 berechtigte Person von ei-
ner Pflegeperson nach § 19 SGB XI gepflegt, so erstattet ihr
der Dienstherr ihren Verdienstausfall aufgrund der Pflege,
höchstens jedoch bis zur Höhe der ortsüblichen Vergütung
für eine hauptberufliche Pflegekraft. 2In besonders begrün-
deten Ausnahmefällen kann die oberste Dienstbehörde zu-
lassen, dass abweichend von Satz 1 ein höherer Verdienst-
ausfall erstattet wird. 3Der Dienstherr erstattet auch die auf
den Betrag nach den Sätzen 1 und 2 entfallenden Beiträge
des Arbeitgebers zur Sozialversicherung und zur betriebli-
chen Alters- und Hinterbliebenenversorgung. 

(4) 1Ist die nach § 33 Abs. 1 berechtigte Person pflegebe-
dürftig und nehmen deshalb nahe Angehörige im Sinne
des § 7 Abs. 3 des Pflegezeitgesetzes (PflegeZG) das Recht
nach § 2 Abs. 1 PflegeZG, bis zu zehn Arbeitstage der Ar-
beit fernzubleiben, in Anspruch, so gewährt der Dienst-
herr den nahen Angehörigen auf Antrag nach Maßgabe
des § 44 a Abs. 3 SGB XI ein Pflegeunterstützungsgeld als
Ausgleich für entgangenes Arbeitsentgelt für bis zu zehn
Arbeitstage. 2§ 44 a Abs. 4 SGB XI ist entsprechend anzu-
wenden.

(5) § 37 Abs. 6 und 8 gilt entsprechend.“

4. § 64 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1.

bb) Es wird der folgende Satz 2 angefügt:

„2Soweit Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestands-
beamte Verwendungseinkommen nach Absatz 7
beziehen, wird nach Ablauf von drei Jahren nach
Erreichen der jeweils geltenden gesetzlichen Alters-
grenze die Höchstgrenze nach Satz 1 Nr. 1 um
25 Prozent erhöht.“

b) In Absatz 8 Satz 1 werden nach dem Wort „findet“ ein
Komma und die Worte „wenn das für die Wahlbeamtin
oder den Wahlbeamten günstiger ist,“ eingefügt.

Artikel 3

Änderung des Niedersächsischen Richtergesetzes

Das Niedersächsische Richtergesetz vom 21. Januar 2010
(Nds. GVBl. S. 16), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 17. Februar 2016 (Nds. GVBl. S. 38), wird wie folgt
geändert:

1. Es wird der folgende § 7 a eingefügt:

„§ 7 a

Familienpflegezeit 

(1) 1Richterinnen und Richtern mit Dienstbezügen, die 

1. eine pflegebedürftige nahe Angehörige oder einen pfle-
gebedürftigen nahen Angehörigen (§ 7 Abs. 3 des Pfle-
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gezeitgesetzes — PflegeZG) in häuslicher Umgebung
tatsächlich pflegen oder

2. eine minderjährige pflegebedürftige nahe Angehörige
oder einen minderjährigen pflegebedürftigen nahen
Angehörigen in häuslicher oder außerhäuslicher Um-
gebung tatsächlich betreuen,

ist auf Antrag Teilzeitbeschäftigung als Familienpflegezeit
zu bewilligen, soweit zwingende dienstliche Belange nicht
entgegenstehen. 2Die Pflegebedürftigkeit ist durch ein ärzt-
liches Gutachten oder eine Bescheinigung der Pflegekasse
oder des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung
oder durch eine entsprechende Bescheinigung einer priva-
ten Pflegeversicherung nachzuweisen.

(2) 1Familienpflegezeit wird für die Dauer von längstens
48 Monaten bewilligt und gliedert sich in zwei gleich lange,
jeweils zusammenhängende und unmittelbar aufeinander-
folgende Zeiträume (Pflegephase und Nachpflegephase).
2Ist die Pflegephase zunächst auf weniger als 24 Monate
festgesetzt worden, so ist sie auf Antrag bis zur Dauer von
24 Monaten zu verlängern, soweit die Voraussetzungen
des Absatzes 1 weiterhin vorliegen; die Nachpflegephase
ist entsprechend zu verlängern. 3Fallen die Voraussetzun-
gen des Absatzes 1 während der Pflegephase weg, so ist
das Ende der Pflegephase neu auf den Ablauf des Monats
festzusetzen, der auf den Monat folgt, in dem die Voraus-
setzungen weggefallen sind; die Nachpflegephase ist ent-
sprechend zu verkürzen. 4Eine Bewilligung darf nur erfol-
gen, soweit eine vollständige Ableistung der Pflege- und
Nachpflegephase vor Beginn des Ruhestandes möglich ist.

(3) Der während der Familienpflegezeit zu leistende
Dienst ist so festzusetzen, dass

1. in der Pflegephase Dienst mit mindestens der Hälfte
des regelmäßigen Dienstes geleistet wird und

2. in der Nachpflegephase Dienst in einem Umfang geleis-
tet wird, der mindestens dem Dienst entspricht, der vor
der Pflegephase geleistet worden ist.

(4) Für die Bemessung der Höhe der monatlichen
Dienstbezüge während der Familienpflegezeit gilt § 11
Abs. 1 des Niedersächsischen Besoldungsgesetzes (NBesG)
mit der Maßgabe, dass der während der gesamten Famili-
enpflegezeit (Pflege- und Nachpflegephase) durchschnitt-
lich zu leistende Dienst zugrunde zu legen ist.

(5) 1Die Bewilligung der Familienpflegezeit ist mit Wir-
kung für die Vergangenheit zu widerrufen

1. bei Beendigung des Richterverhältnisses (§§ 21 bis 24
DRiG), bei Entfernung aus dem Richterverhältnis (§ 11
des Niedersächsischen Disziplinargesetzes — NDiszG
— in Verbindung mit § 94) sowie bei Eintritt oder Ver-
setzung in den Ruhestand,

2. bei einem auf Antrag der Richterin oder des Richters
erfolgten Wechsel des Dienstherrn,

3. wenn Umstände eintreten, welche die vorgesehene Ab-
wicklung unmöglich machen oder wesentlich erschwe-
ren, oder

4. soweit der Richterin oder dem Richter während der
Pflegephase die Fortsetzung der Teilzeitbeschäftigung
nicht mehr zugemutet werden kann und dienstliche
Belange nicht entgegenstehen.

2Mit dem Widerruf ist der Umfang des während der bishe-
rigen Familienpflegezeit zu leistenden Dienstes entspre-
chend der nach dem Modell gemäß Absatz 3 in der jewei-
ligen Phase zu erbringenden Dienstleistung rückwirkend
neu festzusetzen. 3Im Fall des Widerrufs sind zu viel ge-
zahlte Bezüge nach Maßgabe des § 19 Abs. 2 NBesG von
der Richterin oder dem Richter zurückzuzahlen. 4Abwei-
chend von Satz 1 Nr. 1 ist die Bewilligung der Familien-
pflegezeit im Fall der Versetzung in den Ruhestand wegen

Dienstunfähigkeit mit Ablauf des Monats zu widerrufen,
in dem der Richterin oder dem Richter die Verfügung über
die Versetzung in den Ruhestand zugestellt worden ist.
5Eine Rückzahlung zu viel gezahlter Bezüge findet nicht
statt. 6Dies gilt auch im Fall des Todes der Richterin oder
des Richters.

(6) 1Die Familienpflegezeit soll anstelle des Widerrufs
nach Absatz 5 Satz 1 Nr. 3 im Fall

1. eines Beschäftigungsverbots nach den mutterschutz-
rechtlichen Vorschriften,

2. einer Elternzeit oder

3. einer Beurlaubung aus familiären Gründen bis zu drei
Jahren nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2

unterbrochen werden. 2Fällt die Unterbrechung in die
Pflegephase, so sind auf Antrag der Richterin oder des
Richters die Pflegephase und die Nachpflegephase so zu
verkürzen, dass die Familienpflegezeit nach Ende der Un-
terbrechung unmittelbar mit der Nachpflegephase fortge-
setzt wird, soweit zwingende dienstliche Belange nicht
entgegenstehen. 3Fallen die Voraussetzungen des Absatzes 1
während der Unterbrechung weg und wäre die Pflegepha-
se zu diesem Zeitpunkt noch nicht beendet gewesen, so
gilt Absatz 2 Satz 3 entsprechend. 4Absatz 2 Satz 4 gilt ent-
sprechend.

(7) § 7 Abs. 2 gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass
nur solche Nebentätigkeiten ausgeübt oder zugelassen
werden dürfen, die dem Zweck der Familienpflegezeit
nicht zuwiderlaufen.

(8) Die Richterin oder der Richter ist verpflichtet, jede
Änderung der Tatsachen unverzüglich mitzuteilen, die für
die Bewilligung der Familienpflegezeit maßgeblich sind.

(9) Eine neue Familienpflegezeit kann erst für die Zeit
nach Beendigung der Nachpflegephase der vorangehenden
Familienpflegezeit bewilligt werden.“

2. In § 94 wird der Klammerzusatz „(NDiszG)“ gestrichen.

Artikel 4

Änderung des Niedersächsischen Hochschulgesetzes

Das Niedersächsische Hochschulgesetz in der Fassung vom
26. Februar 2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch
Artikel 4 des Gesetzes vom 15. Juni 2017 (Nds. GVBl. S. 172),
wird wie folgt geändert:

1. § 21 a Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 5 werden nach der Angabe „62“ ein
Komma und die Angabe „62 a“ eingefügt.

bb) Am Ende der Nummer 6 wird der Punkt durch ein
Komma ersetzt.

cc) Es wird die folgende Nummer 7 angefügt:

„7. bei der Geburt oder Adoption eines minder-
jährigen Kindes dieses tatsächlich betreut hat.“

b) Es wird der folgende Satz 3 angefügt:

„3Die Verlängerung nach Satz 1 Nr. 7 setzt eine Förder-
fähigkeit im Rahmen des Programms zur Förderung
des wissenschaftlichen Nachwuchses gemäß der Ver-
waltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern
vom 16. Juni 2016 (BAnz AT 27.10.2016 B8) voraus.“

2. In § 27 Abs. 2 Satz 2 werden nach dem Wort „betreut“ die
Worte „oder eine nahe Angehörige oder ein naher Angehö-
riger im Sinne des § 7 Abs. 3 des Pflegezeitgesetzes (PflegeZG)
gepflegt und die Pflegebedürftigkeit im Sinne des § 3 Abs. 2
PflegeZG nachgewiesen“ eingefügt.
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Artikel 5

Änderung der Niedersächsischen Laufbahnverordnung

Die Niedersächsische Laufbahnverordnung vom 30. März
2009 (Nds. GVBl. S. 118), zuletzt geändert durch Verordnung
vom 23. Juli 2017 (Nds. GVBl. S. 240), wird wie folgt geändert:

1. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung sind in vollem
Umfang Probezeit.“

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1.

bb) Es werden die folgenden Sätze 2 bis 4 angefügt:

„2Die Zeit eines Urlaubs ohne Dienstbezüge nach
§ 62 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 NBG und Elternzeit ohne
Dienstbezüge nach den nach § 81 NBG geltenden
Rechtsvorschriften verkürzen die Probezeit, so-
weit sie während des für die Probezeit vorgesehe-
nen Zeitraums in Anspruch genommen werden.
3Die Mindestprobezeit darf durch die Verkürzung
nicht unterschritten werden. 4Die Sätze 2 und 3
gelten nicht für die Probezeit, die vor der Vergabe
eines staatsanwaltlichen Eingangsamtes abzuleis-
ten ist.“

2. § 16 erhält folgende Fassung:

„§ 16

Höchstalter für die Einstellung 
in ein Beamtenverhältnis

(1) Die Höchstaltersgrenze nach § 18 Abs. 2 NBG gilt
nicht für einen Vorbereitungsdienst, dessen Abschluss ge-
setzliche Voraussetzung für die Ausübung eines Berufes
außerhalb des öffentlichen Dienstes ist.

(2) Die Höchstaltersgrenzen nach § 18 Abs. 2 und 3 NBG
gelten nicht

1. in den Fällen, in denen die Voraussetzungen des § 7
Abs. 6 SVG vorliegen,

2. für Inhaberinnen und Inhaber eines Eingliederungs-
oder Zulassungsscheins nach § 9 SVG und

3. für Beamtinnen und Beamte eines niedersächsischen
Dienstherrn, die zur Ableistung eines Vorbereitungs-
dienstes oder einer Probezeit beurlaubt und in ein Be-
amtenverhältnis auf Widerruf oder auf Probe berufen
werden.

(3) 1Die Höchstaltersgrenzen nach § 18 Abs. 2 und 3
NBG erhöhen sich um Zeiten der tatsächlichen Betreuung
oder Pflege eines Kindes unter 18 Jahren oder der Pflege ei-
ner oder eines pflegebedürftigen nahen Angehörigen im
Sinne des § 7 Abs. 3 des Pflegezeitgesetzes (PflegeZG) je
Kind oder Pflegefall um jeweils bis zu drei Jahre, sofern
über einen dementsprechenden Zeitraum keine berufliche
Tätigkeit im Umfang von in der Regel mehr als zwei Drittel
der jeweiligen regelmäßigen Arbeitszeit ausgeübt wurde.
2Die Pflegebedürftigkeit ist nach § 3 Abs. 2 PflegeZG nach-
zuweisen. 3In den Fällen des § 18 Abs. 2 NBG darf das
46. Lebensjahr und in den Fällen des § 18 Abs. 3 NBG das
49. Lebensjahr nicht überschritten werden.

(4) Hat eine Laufbahnbewerberin oder ein Laufbahnbe-
werber die Höchstaltersgrenze überschritten, so ist eine
Einstellung abweichend von § 18 Abs. 2 und 3 NBG sowie
von Absatz 3 möglich, wenn sie oder er

1. an dem Tag, an dem der Antrag auf Einstellung gestellt
wird, die Höchstaltersgrenze noch nicht überschritten
hatte und die Einstellung innerhalb eines Jahres nach
Antragstellung erfolgt oder

2. eine frühere Beamtin oder ein früherer Beamter ist und
innerhalb eines Jahres nach der Entlassung wieder ein-
gestellt wird.

(5) 1Das Finanzministerium kann auf Vorschlag der obers-
ten Dienstbehörde Ausnahmen von den Höchstaltersgren-
zen zulassen, und zwar

1. für einzelne Fälle oder für Gruppen von Fällen, wenn
der Dienstherr ein erhebliches dienstliches Interesse
daran hat, Bewerberinnen oder Bewerber als Fachkräfte
zu gewinnen oder zu behalten, oder

2. für einzelne Fälle, wenn sich nachweislich der beruf-
liche Werdegang aus von der Bewerberin oder dem Be-
werber nicht zu vertretenden Gründen in einem Maß
verzögert hat, das die Anwendung der Höchstalters-
grenze unbillig erscheinen ließe.

2Betrifft die Ausnahme eine Kommunalbeamtin oder einen
Kommunalbeamten oder eine Körperschaftsbeamtin oder
einen Körperschaftsbeamten, so entscheidet die oberste
Aufsichtsbehörde; die oberste Dienstbehörde kann in die-
sem Fall ihre Befugnis nach Satz 1 übertragen.“

3. § 19 wird wie folgt geändert:

a) Es wird der folgende neue Absatz 2 eingefügt:

„(2) Zwischen den Prüfungsnoten ,gut‘ und ,befriedi-
gend‘ kann in länderübergreifend durchzuführenden
Prüfungsverfahren die folgende Prüfungsnote vergeben
werden:

vollbefriedigend (2,5) = eine den Anforderungen im
Allgemeinen und in erhebli-
chen Teilen voll entsprechen-
de Leistung.“

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

4. In § 33 Abs. 3 Satz 1 werden die Worte „höchstens acht-
zehnmonatigen“ gestrichen.

Artikel 6

Änderung der Niedersächsischen Verordnung
über die Laufbahnen der Fachrichtung Polizei

§ 3 der Niedersächsischen Verordnung über die Laufbah-
nen der Fachrichtung Polizei vom 24. Mai 2013 (Nds. GVBl.
S. 116) erhält folgende Fassung:

„§ 3

Höchstalter für die Einstellung
in ein Beamtenverhältnis

(1) 1Die Höchstaltersgrenzen nach § 108 Abs. 1 und 2 NBG
erhöhen sich um Zeiten der tatsächlichen Betreuung oder
Pflege eines Kindes unter 18 Jahren oder der Pflege einer oder
eines pflegebedürftigen nahen Angehörigen im Sinne des § 7
Abs. 3 des Pflegezeitgesetzes (PflegeZG) je Kind oder Pflegefall
um jeweils bis zu drei Jahre, sofern über einen dementspre-
chenden Zeitraum keine berufliche Tätigkeit im Umfang von
in der Regel mehr als zwei Drittel der jeweiligen regelmäßigen
Arbeitszeit ausgeübt wurde. 2Die Pflegebedürftigkeit ist nach
§ 3 Abs. 2 PflegeZG nachzuweisen. 3In den Fällen des § 108
Abs. 1 NBG darf das 35. Lebensjahr und in den Fällen des
§ 108 Abs. 2 NBG das 38. Lebensjahr nicht überschritten wer-
den.

(2) Hat eine Laufbahnbewerberin oder ein Laufbahnbewer-
ber die Höchstaltersgrenze überschritten, so ist eine Einstel-
lung abweichend von § 108 Abs. 1 und 2 NBG sowie von
Absatz 1 möglich, wenn sie oder er

1. an dem Tag, an dem der Antrag auf Einstellung gestellt
wird, die Höchstaltersgrenze noch nicht überschritten hat-
te und die Einstellung innerhalb eines Jahres nach Antrag-
stellung erfolgt oder
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2. eine frühere Beamtin oder ein früherer Beamter ist und in-
nerhalb eines Jahres nach der Entlassung wieder einge-
stellt wird.

(3) 1Das für Inneres zuständige Ministerium oder die von
ihm bestimmte Stelle kann im Einzelfall zulassen, dass

1. abweichend von § 108 Abs. 1 NBG eine Laufbahnbewerbe-
rin oder ein Laufbahnbewerber eingestellt wird, die oder
der das 32., aber noch nicht das 35. Lebensjahr vollendet
hat, und

2. abweichend von § 108 Abs. 2 NBG eine Laufbahnbewerbe-
rin oder ein Laufbahnbewerber eingestellt wird, die oder
der das 35., aber noch nicht das 38. Lebensjahr vollendet
hat,

wenn an der Einstellung ein dienstliches Interesse besteht.
2Besteht an der Einstellung einer Laufbahnbewerberin oder ei-
nes Laufbahnbewerbers ein erhebliches dienstliches Interesse,
so kann das für Inneres zuständige Ministerium oder die von
ihm bestimmte Stelle die Einstellung unabhängig vom Alter
zulassen.“

Artikel 7

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.

(2) Abweichend von Absatz 1 tritt Artikel 2 Nr. 1 mit Wir-
kung vom 1. Dezember 2011 in Kraft.

Hannover, den 11. Dezember 2018

Die Präsidentin des Niedersächsischen Landtages

Gabriele  A n d r e t t a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l
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G e s e t z
über die Wahl der Mitglieder der Verbandsversammlung 

des Regionalverbandes „Großraum Braunschweig“

Vom 13. Dezember 2018

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Gesetzes
über den Regionalverband „Großraum Braunschweig“

Das Gesetz über den Regionalverband „Großraum Braun-
schweig“ vom 27. November 1991 (Nds. GVBl. S. 305), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 2. März 2017 (Nds.
GVBl. S. 53), wird wie folgt geändert: 

1. § 4 b wird gestrichen.

2. In § 5 Satz 2 wird die Angabe „48,“ gestrichen.

Artikel 2

Änderung des Gesetzes
zur institutionellen Stärkung 

und Weiterentwicklung des Zweckverbandes 
„Großraum Braunschweig“

Artikel 3 Nrn. 1 und 2 des Gesetzes zur institutionellen
Stärkung und Weiterentwicklung des Zweckverbandes „Groß-
raum Braunschweig“ vom 2. März 2017 (Nds. GVBl. S. 53) wird
gestrichen.

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Hannover, den 13. Dezember 2018

Die Präsidentin des Niedersächsischen Landtages

Gabriele  A n d r e t t a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l
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Haushaltsbegleitgesetz 2019

Vom 18. Dezember 2018

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Niedersächsischen Gesetzes 
über den Finanzausgleich

Das Niedersächsische Gesetz über den Finanzausgleich in
der Fassung vom 14. September 2007 (Nds. GVBl. S. 466), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Februar
2018 (Nds. GVBl. S. 22), wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 Nr. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Im einleitenden Text werden die Worte „durch
Gesetz“ durch die Angabe „in § 1 des Niedersäch-
sischen Finanzverteilungsgesetzes (NFVG)“ ersetzt.

bb) In Buchstabe d wird nach den Worten „des Grund-
gesetzes“ die Angabe „in der bis zum 19. Juli 2017
geltenden Fassung“ eingefügt.

cc) In Buchstabe e wird die Angabe „Satz 3“ durch die
Angabe „Satz 5“ ersetzt.

b) Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 werden die Worte „des Niedersäch-
sischen Finanzverteilungsgesetzes (NFVG)“ durch
die Angabe „NFVG“ ersetzt.

bb) Die Nummern 4 bis 6 erhalten folgende Fassung:

„4. einen mit dem einheitlichen Vomhundertsatz
nach Satz 1 Nr. 1 vervielfältigten Betrag in Höhe
von 213 000 000 Euro ab dem Jahr 2020 als
Ausgleich für die bis 2019 als Entflechtungs-
mittel zugewiesenen zusätzlichen Landesan-
teile an der Umsatzsteuer,

5. einen mit dem einheitlichen Vomhundertsatz
nach Satz 1 Nr. 1 vervielfältigten Betrag in Höhe
von

a) 45 000 000 Euro im Jahr 2019,

b) 95 000 000 Euro im Jahr 2020 und

c) jeweils 190 000 000 Euro in den Jahren
2021 und 2022

zur anteiligen Finanzierung von Maßnahmen
der Weiterentwicklung der Qualität und Ver-
besserung der Teilhabe in der Kindertagesbe-
treuung sowie

6. einen mit dem einheitlichen Vomhundertsatz
nach Satz 1 Nr. 1 vervielfältigten Betrag nach
§ 24 Abs. 2.“

cc) Nummer 7 wird gestrichen.

2. In § 7 Abs. 3 Satz 2 werden nach dem Wort „beiden“ die
Worte „dem Vorjahr“ eingefügt.

3. § 24 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung:

„(2) 1Für das Jahr 2019 beläuft sich der Betrag nach
§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 auf 253 000 000 Euro. 2Er dient
zur anteiligen Finanzierung der Entlastung von Län-
dern und Kommunen im Zusammenhang mit der Auf-
nahme, Unterbringung, Versorgung, Gesundheitsversor-
gung und Integration von Flüchtlingen einschließlich
unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge.

(3) 1Übersteigt das dem Land zustehende Aufkom-
men an der Umsatzsteuer in einem Jahr für die be-
zeichneten Aufgaben den für das entsprechende Jahr
ausgewiesenen Betrag, so verringert sich die Zuwei-
sungsmasse für das nächste Haushaltsjahr entspre-

chend. 2Im umgekehrten Fall erhöht sich die Zuwei-
sungsmasse für das nächste Haushaltsjahr entsprechend.“

b) Absatz 4 wird gestrichen.

Artikel 2

Änderung des Niedersächsischen Beamtengesetzes

§ 116 des Niedersächsischen Beamtengesetzes vom 25. März
2009 (Nds. GVBl. S. 72), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 11. Dezember 2018 (Nds. GVBl. S. 307), erhält
folgende Fassung:

„§ 116

Beamtinnen und Beamte im Justizvollzug
und Justizwachtmeisterdienst

(1) Die im Justizvollzugsdienst sowie im Werkdienst des Jus-
tizvollzugs tätigen Beamtinnen und Beamten der Laufbahn-
gruppe 1 erreichen die Altersgrenze

1. mit Vollendung des 62. Lebensjahres, wenn sie nach dem
31. Dezember 1963 geboren sind,

2. mit Vollendung des 61. Lebensjahres, wenn sie nach dem
31. Dezember 1961 und vor dem 1. Januar 1964 geboren
sind, und

3. mit Vollendung des 60. Lebensjahres in den übrigen Fällen.

(2) 1Die Altersgrenze nach Absatz 1 Nr. 1 oder 2 verringert
sich um ein Jahr, wenn die Beamtin oder der Beamte mindes-
tens 25 Jahre im Wechselschichtdienst tätig gewesen ist. 2Die
Beamtin oder der Beamte hat spätestens drei Jahre vor Errei-
chen der in Satz 1 genannten Altersgrenze anzuzeigen, dass
sie oder er mit Erreichen dieser Altersgrenze die Mindestzeit
erbracht haben wird.

(3) § 109 Abs. 3 und 4 gilt für die in Absatz 1 genannten Be-
amtinnen und Beamten entsprechend mit der Maßgabe, dass
der Antrag jeweils drei Jahre vor dem Eintritt in den Ruhe-
stand zu stellen ist.

(4) Auf die im Justizwachtmeisterdienst tätigen Beamtinnen
und Beamten, die im ersten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1
eingestellt worden sind, findet § 20 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 keine
Anwendung.“

Artikel 3

Änderung des Niedersächsischen Besoldungsgesetzes

Das Niedersächsische Besoldungsgesetz vom 20. Dezember
2016 (Nds. GVBl. S. 308; 2017 S. 64), zuletzt geändert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 28. Februar 2018 (Nds. GVBl.
S. 22, 48), wird wie folgt geändert:

1. Es wird der folgende § 74 angefügt:

„§ 74

Übergangsregelung für Anwärterinnen und
Anwärter in der Ausbildung zur Justizvollzugsfachwirtin 

oder zum Justizvollzugsfachwirt

Hat der Anwärterin oder dem Anwärter am 31. Dezem-
ber 2018 eine besondere Stellenzulage nach Nummer 5
der Anlage 11 in der am 31. Dezember 2018 geltenden Fas-
sung zugestanden, so erhält sie oder er die besondere Stellen-
zulage in der bisherigen Höhe für die Zeit ab dem 1. Januar
2019 weiter, bis eine Dienstzeit von zwei Jahren abgeleis-
tet ist.“
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2. Die Anlage 2 (zu § 5 Abs. 3, § 22 Abs. 1, § 24 Abs. 4 und
§ 37) wird wie folgt geändert:

a) In der Besoldungsgruppe B 2 wird das Amt „Direktorin,
Direktor des Amtes für Veterinärwesen und Lebensmit-
telüberwachung — beim Landkreis Cloppenburg —“
eingefügt.

b) Die Besoldungsgruppe B 6 wird wie folgt geändert:

aa) Bei dem Amt „Ministerialdirigentin, Ministerialdiri-
gent“ wird der Funktionszusatz

„— in der Presse- und Informationsstelle der Lan-
desregierung —“ 

angefügt.

bb) Das Amt „Sprecherin, Sprecher der Landesregie-
rung“ wird gestrichen.

3. Die Anlage 4 (zu § 5 Abs. 3 sowie den §§ 32 und 37) wird
wie folgt geändert:

a) In der Besoldungsgruppe R 2 wird das Amt „Leitende
Oberstaatsanwältin, Leitender Oberstaatsanwalt — als
Leiterin oder Leiter einer Staatsanwaltschaft bei einem
Landgericht mit bis zu 10 Planstellen für Staatsanwäl-
tinnen oder Staatsanwälte — 2)“ gestrichen.

b) In der Besoldungsgruppe R 3 werden bei dem Amt
„Leitende Oberstaatsanwältin, Leitender Oberstaatsan-
walt“ im ersten Funktionszusatz die Worte „mit 11 bis“
durch die Worte „mit bis zu“ ersetzt.

4. Nummer 5 der Anlage 11 (zu § 39) wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1 und wie folgt ge-
ändert:

Die Worte „bei Justizvollzugseinrichtungen,“ werden
gestrichen.

b) Es wird der folgende Absatz 2 angefügt:

„(2) Beamtinnen und Beamte bei Justizvollzugsein-
richtungen erhalten eine Stellenzulage nach Anlage 12,
wenn ihnen Dienstbezüge nach der Besoldungsord-
nung A oder Anwärterbezüge zustehen.“

5. In der Anlage 12 (zu § 39) wird die Tabelle wie folgt geän-
dert:

a) In der Spalte „Dem Grunde nach geregelt in“ wird der
Angabe „Nummer 5“ die Angabe „Abs. 1“ angefügt.

b) Nach der Zeile mit der neuen Angabe „Nummer 5
Abs. 1“ werden die folgenden vier Zeilen eingefügt:

Artikel 4

Änderung des Niedersächsischen 
Beamtenversorgungsgesetzes

§ 5 des Niedersächsischen Beamtenversorgungsgesetzes in
der Fassung vom 2. April 2013 (Nds. GVBl. S. 73), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Dezember 2018
(Nds. GVBl. S. 307), wird wie folgt geändert:

1. Absatz 1 Satz 1 Nr. 6 erhält folgende Fassung:

„6. die Vergütung der Gerichtsvollzieherinnen und Ge-
richtsvollzieher (§ 50 NBesG), soweit sie nach Absatz 8
ruhegehaltfähig ist,“.

2. Es wird der folgende Absatz 9 angefügt:

„(9) 1Die Vergütung der Gerichtsvollzieherinnen und Ge-
richtsvollzieher nach einer Verordnung nach § 50 Abs. 1
NBesG gehört nach Maßgabe des Satzes 2 zu den ruhege-

haltfähigen Dienstbezügen, wenn die Beamtin oder der Be-
amte mindestens zehn Jahre lang im Gerichtsvollzieher-
dienst tätig gewesen ist und beim Eintritt des Versorgungs-
falls eine solche Vergütung bezieht oder ohne Eintritt der
Dienstunfähigkeit bezogen hätte. 2Die Höhe des ruhege-
haltfähigen Teils der Vergütung beträgt 10 Prozent des
Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe, die der Bemes-
sung der Versorgungsbezüge der Beamtin oder des Beam-
ten zugrunde liegt. 3Die Frist nach Satz 1 gilt bei einer
Beamtin oder einem Beamten, deren oder dessen Beamten-
verhältnis durch Eintritt in den Ruhestand wegen Dienst-
unfähigkeit oder durch Tod geendet hat, als erfüllt, wenn
sie oder er bis zum Eintritt in den Ruhestand wegen Errei-
chens der Altersgrenze zehn Jahre im Gerichtsvollzieher-
dienst hätte tätig sein können. 4Die Vergütung gehört in
dem in Satz 2 bestimmten Umfang auch dann zu den ru-
hegehaltfähigen Dienstbezügen, wenn die Beamtin oder
der Beamte mindestens zehn Jahre im Gerichtsvollzieher-
dienst tätig gewesen ist und vor Eintritt in den Ruhestand
wegen Dienstunfähigkeit für den Gerichtsvollzieherdienst
in eine andere Verwendung übernommen worden ist. 5Die
Frist nach Satz 4 gilt als erfüllt, wenn die andere Verwen-
dung infolge Krankheit oder Beschädigung, die sich die
Beamtin oder der Beamte ohne grobes Verschulden bei
Ausübung oder aus Veranlassung ihres oder seines Dien-
stes als Gerichtsvollzieherin oder Gerichtsvollzieher zuge-
zogen hat, notwendig wird und die Frist ohne diese
Krankheit oder Beschädigung hätte erfüllt werden können.
6In den Fällen der Sätze 4 und 5 ist bei der Bemessung des
ruhegehaltfähigen Teils der Vollstreckungsvergütung höchs-
tens das Endgrundgehalt des höchsten Amtes des Gerichts-
vollzieherdienstes zugrunde zu legen.“

Artikel 5

Änderung des Niedersächsischen Spielbankengesetzes

Das Niedersächsische Spielbankengesetz vom 16. Dezember
2004 (Nds. GVBl. S. 605), zuletzt geändert durch Artikel 11
des Gesetzes vom 16. Mai 2018 (Nds. GVBl. S. 66), wird wie
folgt geändert:

1. In § 1 Satz 1 Nr. 1 wird das Wort „Glückspielsucht“ durch
das Wort „Glücksspielsucht“ ersetzt.

2. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Es wird der folgende neue Satz 2 eingefügt:

„2Bei der Berechnung des Bruttogewinns nach Satz 1
Nr. 1 sind von den Gewinnen die Beträge nach § 9
Abs. 1 Satz 4 abzuziehen.“

bb) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.

b) In Absatz 4 Satz 1 werden die Worte „sind dem Brutto-
spielertrag zuzurechnen“ durch die Worte „erhöhen den
Bruttospielertrag“ ersetzt.

3. § 5 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1.

b) Es werden die folgenden Sätze 2 und 3 angefügt:

„2In den Jahren 2019 bis 2022 vermindert sich die Be-
messungsgrundlage jährlich um einen Freibetrag in
Höhe von 2 100 000 Euro, abzüglich 50 vom Hundert
des Betrages, um den die im betreffenden Jahr erreich-
ten Tronceinnahmen (§ 9) die im Jahr 2017 erreichten
Tronceinnahmen übersteigen. 3Soweit der verbleiben-
de Freibetrag in einem Kalenderjahr die nicht nach
Satz 2 verminderte Bemessungsgrundlage übersteigt,
erhöht sich der Freibetrag im folgenden Kalenderjahr,
letztmalig im Jahr 2022.“

4. § 9 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Worte „das spieltechnische“ durch
das Wort „deren“ ersetzt.

„Nummer 5 Abs. 2

Die Zulage beträgt nach
einer Dienstzeit

von einem Jahr
von zwei Jahren

  
63,69“.

127,38“.
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b) Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Elektronisch zugeführte Zuwendungen sind Bestand-
teil der Tronceinnahmen, wenn sie gesondert erfasst
werden.“

c) Es werden die folgenden neuen Sätze 3 und 4 einge-
fügt:

„3Soweit sie nicht gesondert erfasst werden, erhöhen
sie den Bruttospielertrag (§ 4 Abs. 1). 4Nicht Bestand-
teil der Tronceinnahmen sind Zuwendungen, die auf-
grund einer Vereinbarung mit dem Zulassungsinhaber
geleistet werden, wenn die Vereinbarung abgeschlos-
sen worden ist, bevor das Spielergebnis feststand.“

d) Der bisherige Satz 3 wird Satz 5.

5. In § 10 Abs. 5 Satz 4 werden die Worte „dem Finanzamt“
durch die Worte „den Behörden, die für die Steueraufsicht
oder die Spielbankaufsicht zuständig sind,“ ersetzt.

6. In § 10 a Abs. 1 Satz 2 wird die Verweisung „§ 10 b Abs. 2“
durch die Verweisung „§ 10 b Abs. 1“ ersetzt.

7. § 12 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Es wird die folgende neue Nummer 6 eingefügt:

„6. sich entgegen § 10 a Abs. 1 Satz 1 in einer Spiel-
bank aufhält,“.

b) Die bisherigen Nummern 6 und 7 werden Nummern 7
und 8.

8. § 14 wird gestrichen.

Artikel 6

Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen
für Kinder

Das Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in der Fas-
sung vom 7. Februar 2002 (Nds. GVBl. S. 57), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juni 2018 (Nds. GVBl.
S. 124), wird wie folgt geändert:

1. § 16 a wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Zahl „52“ durch die Zahl
„54“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Zahl „2,5“ durch die Zahl „2,6“
ersetzt.

bb) Es wird der folgende Satz 3 angefügt:

„3Abweichend von Satz 2 gilt für eine Gruppe
nach Satz 1, in der mindestens auch ein Kind von
der Vollendung des dritten Lebensjahres bis zur
Einschulung aufgenommen ist, § 16 b Abs. 2 Satz 3
entsprechend.“

2. § 16 b Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Zahl „0,15“ durch die Zahl „0,05“ er-
setzt.

b) Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 wird die Zahl „0,2“ durch die Zahl
„0,1“ ersetzt.

bb) In Nummer 2 wird die Zahl „0,25“ durch die Zahl
„0,15“ ersetzt.

cc) In Nummer 3 wird die Zahl „0,3“ durch die Zahl
„0,2“ ersetzt.

Artikel 7

Änderung des Niedersächsischen 
Abgeordnetengesetzes

Das Niedersächsische Abgeordnetengesetz in der Fassung
vom 20. Juni 2000 (Nds. GVBl. S. 129), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 14. November 2018 (Nds. GVBl. S. 247), wird wie
folgt geändert:

1. § 6 Abs. 5 wird gestrichen.

2. § 19 Abs. 2 Satz 5 erhält folgende Fassung:

„5§ 16 Abs. 3 Satz 3 und Abs. 4 Satz 1 gilt entsprechend.“

3. § 20 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird der bisherige Satz 2 durch die folgen-
den neuen Sätze 2 bis 4 ersetzt:

„2Zur Ermittlung der gesamten Mandatszeit sind etwa
anfallende Tage unter Benutzung des Nenners drei-
hundertfünfundsechzig umzurechnen. 3Der Altersent-
schädigungssatz ist auf drei Dezimalstellen auszu-
rechnen. 4Dabei ist die dritte Dezimalstelle um eins zu
erhöhen, wenn in der vierten Stelle eine der Ziffern
fünf bis neun verbleiben würde.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1.

bb) Es wird der folgende Satz 2 angefügt:

„2Absatz 1 Sätze 2 bis 4 gilt entsprechend.“

4. § 36 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden das Semikolon und die Worte
„im Übrigen richtet sich ihre Höhe nach § 20 Abs. 2
bis 5“ gestrichen.

bb) Es wird der folgende neue Satz 3 eingefügt:

„3Dabei gilt ein Rest von mehr als 182 Tagen als
ein Jahr; im Übrigen richtet sich die Höhe der
Altersentschädigung nach § 20 Abs. 2 bis 5.“

cc) Die bisherigen Sätze 3 bis 5 werden Sätze 4 bis 6.

dd) Im neuen Satz 6 wird die Angabe „1 bis 4“ durch
die Angabe „1 bis 5“ ersetzt.

b) In Absatz 5 Satz 1 Nr. 2 werden die Worte „anstelle von
§ 20 Abs. 1, 2 und 5 Satz 2“ durch die Worte „anstelle
von § 20 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 und Abs. 5 Satz 2“
ersetzt.

c) Es werden die folgenden Absätze 9 und 10 angefügt:

„(9) 1Haben frühere Abgeordnete, die dem Landtag
sowohl vor als auch nach Beginn der 16. Wahlperiode
angehörten, insgesamt eine Mandatszeit von acht Jah-
ren nicht erreicht, so werden abweichend von den Ab-
sätzen 5 bis 7 auf Antrag die Mandatszeiten bis zum
Ende der 15. Wahlperiode bei der Berechnung der
Höhe der Altersentschädigung (§§ 20 und 20 a) berück-
sichtigt. 2Hat ein früherer Abgeordneter für seine Man-
datszeit vor Beginn der 16. Wahlperiode eine Versor-
gungsabfindung erhalten oder ist seine Mandatszeit vor
Beginn der 16. Wahlperiode als Dienstzeit im Sinne des
Besoldungs- und Versorgungsrechts anerkannt wor-
den, so gilt Satz 1 nur, wenn die Versorgungsabfindung
mit angemessener Verzinsung zurückgezahlt oder die
Anerkennung rückwirkend widerrufen wird.

(10) Für Abgeordnete mit Mandatszeiten vor Beginn
der 18. Wahlperiode gilt anstelle von § 20 Abs. 1 Sätze 2
bis 4 und Abs. 2 Satz 2 dieses Gesetzes § 20 Abs. 1 Satz 2
in der am 31. Oktober 2017 geltenden Fassung, wenn
der sich daraus ergebende Altersentschädigungssatz
höher ist.“

Artikel 8

Änderung des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes
zum Betreuungsrecht

In § 1 Abs. 2 Satz 1 des Niedersächsischen Ausführungsge-
setzes zum Betreuungsrecht vom 17. Dezember 1991 (Nds.
GVBl. S. 366), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 23. März 2012 (Nds. GVBl. S. 30), werden die Worte
„Landesamt für Soziales, Jugend und Familie“ durch die Worte
„Oberlandesgericht Oldenburg (Oldenburg)“ ersetzt.
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Artikel 9

Änderung des Gesetzes
über das „Sondervermögen zur Nachholung 

von Investitionen bei den Hochschulen
in staatlicher Verantwortung“

Das Gesetz über das „Sondervermögen zur Nachholung von
Investitionen bei den Hochschulen in staatlicher Verantwor-
tung“ vom 16. Mai 2017 (Nds. GVBl. S. 153), geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juni 2018 (Nds. GVBl. S. 120),
wird wie folgt geändert:

1. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden das Semikolon und die Worte „dieser
Plan ist hinsichtlich der Bestimmung der darin aufge-
führten Maßnahmen für die Bewirtschaftung verbind-
lich“ gestrichen.

b) Es wird der folgende neue Satz 3 eingefügt:

„3Der Maßnahmenfinanzierungsplan und seine Fort-
schreibungen müssen vom Ausschuss des Landtags für
Haushalt und Finanzen zur Kenntnis genommen wor-
den sein; diese Planung ist hinsichtlich der Bestimmung
der darin aufgeführten Maßnahmen für die Bewirt-
schaftung verbindlich.“

c) Die bisherigen Sätze 3 bis 5 werden Sätze 4 bis 6.

d) Im neuen Satz 4 erhält Nummer 1 folgende Fassung:

„1. eine Vereinbarung über deren zentrale Steuerung
zwischen den beiden Hochschulen nach § 2 Nr. 1,
dem Fachministerium und dem Finanzministeri-
um getroffen und vom Ausschuss des Landtags für
Haushalt und Finanzen zur Kenntnis genommen
wurde,“.

e) Im neuen Satz 6 wird nach dem Wort „Landeshaus-
haltsordnung“ der Klammerzusatz „(LHO)“ eingefügt.

2. Es werden die folgenden neuen §§ 8 bis 10 eingefügt:

„§ 8

Aufgabenübertragung

(1) 1Die Landesregierung kann bei der Durchführung
von Investitionsmaßnahmen nach § 2 Nr. 1 die Wahrneh-
mung ihrer Steuerungs- und Überwachungsaufgaben, die
ihr oder einer ihr nachgeordneten Behörde obliegen, einer
neu errichteten juristischen Person des Privatrechts über-
tragen. 2Dies gilt auch für Investitionsmaßnahmen an den
genannten Hochschulen, welche nicht die Krankenversor-
gung betreffen.

(2) Die durch die Aufgabenübertragung verursachten
und notwendigen Aufwendungen für Personal- und Sach-
ausgaben werden nach Maßgabe des Landeshaushalts vom
Land erstattet.

§ 9

Finanzhilfe für Investitionsmaßnahmen

1Für Investitionsmaßnahmen nach § 8 Abs. 1 gewährt
das Land den in § 2 Nr. 1 genannten Hochschulen im Fall
des § 8 Abs. 1 Satz 2 nach Maßgabe des Landeshaushalts

und im Fall des § 8 Abs. 1 Satz 1 nach den §§ 5 und 6 Fi-
nanzhilfen. 2Das Land kann durch Vertrag mit der Univer-
sität abweichend von Satz 1

1. einen anderen Empfänger der Finanzhilfe bestimmen
und

2. die Anwendung des § 44 LHO vereinbaren.
3§ 4 Satz 3 und § 5 Satz 5 bleiben unberührt. 4Das Nähere
regelt das Fachministerium im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium.

§ 10

Beteiligung und Prüfungsrecht
des Landesrechnungshofs

(1) 1Der Landesrechnungshof kann die Verwendung der
Finanzhilfen prüfen, auch soweit die Mittel zur Verwal-
tung an Dritte weitergeleitet worden sind; § 91 Abs. 2 LHO
gilt entsprechend. 2Die Dritten sind auf das Prüfungsrecht
des Landesrechnungshofs hinzuweisen.

(2) 1Der Landesrechnungshof ist rechtzeitig über die Plä-
ne nach § 5 Sätze 1, 2 und 4 Nrn. 2 und 3 zu unterrichten.
2§ 102 Abs. 3 LHO gilt entsprechend.“

3. Die bisherigen §§ 8 bis 10 werden §§ 11 bis 13.

Artikel 10

Änderung des Niedersächsischen 
Hochschulgesetzes

Das Niedersächsische Hochschulgesetz in der Fassung vom
26. Februar 2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch
Artikel 4 des Gesetzes vom 11. Dezember 2018 (Nds. GVBl.
S. 307), wird wie folgt geändert:

1. § 63 i wird wie folgt geändert:

a) Es wird der folgende neue Absatz 3 eingefügt:

„(3) Abweichend von § 16 Abs. 1 sind Mitglieder der
Universität Oldenburg in der Mitarbeitergruppe auch
Personen, die hauptberuflich ärztliche Aufgaben in ei-
ner an Forschung und Lehre mitwirkenden Abteilung
eines Krankenhauses nach Absatz 1 wahrnehmen und
zugleich weisungsgebunden an der Erfüllung der Auf-
gaben der Universität Oldenburg in Forschung und
Lehre oder in der Weiterbildung mitwirken.“

b) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden Absätze 4 und 5.

2. In § 72 Abs. 11 Satz 1 werden die Angabe „2012/2013“
durch die Angabe „2019/2020“ und die Zahl „40“ durch
die Zahl „80“ ersetzt.

Artikel 11

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.

(2) Abweichend von Absatz 1 treten Artikel 6 mit Wirkung
vom 1. August 2018 und Artikel 7 Nrn. 2 bis 4 mit Wirkung
vom 1. November 2017 in Kraft.

Hannover, den 18. Dezember 2018

Die Präsidentin des Niedersächsischen Landtages

Gabriele  A n d r e t t a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l
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G e s e t z
über die Feststellung des Haushaltsplans 

für das Haushaltsjahr 2019
(Haushaltsgesetz 2019 — HG 2019 —)

Vom 18. Dezember 2018

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1

1Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird in Ein-
nahme und Ausgabe auf 32 952 520 000 Euro festgestellt. 2Die
Summe der im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 aus-
gebrachten Ermächtigungen, über das Haushaltsjahr 2019 hin-
aus Verpflichtungen zulasten des Landes einzugehen, wird
festgestellt auf 1 715 853 000 Euro. 3Die einzelnen Einnahmen,
Ausgabeermächtigungen und Verpflichtungsermächtigungen
ergeben sich aus den Einzelplänen, die im Gesamtplan (An-
lage 1) in der Haushaltsübersicht zusammengefasst sind.

§ 2

1Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Zuwen-
dungen im Sinne des § 23 der Niedersächsischen Landeshaus-
haltsordnung (LHO) zur Deckung der gesamten Ausgaben oder
eines nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben einer Stelle außer-
halb der Landesverwaltung (institutionelle Förderung) sind
gesperrt, solange die Übersichten nach § 26 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2
LHO nicht von dem zuständigen Ministerium und dem Finanz-
ministerium gebilligt sind. 2Ausnahmen kann das Finanzmi-
nisterium zulassen.

§ 3

(1) Das Finanzministerium ist ermächtigt, im Haushaltsjahr
2019 zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis
zur Höhe von 0 Euro aufzunehmen.

(2) Das Finanzministerium ist ferner ermächtigt, Kredite
vom Kreditmarkt in der Höhe aufzunehmen, in der im voran-
gegangenen Haushaltsjahr ausweislich der Haushaltsrechnung
Tilgungen von Altschulden aus vorübergehend verfügbaren
Mitteln vorfinanziert worden sind, soweit die Kreditaufnah-
me zur Ablösung der Vorfinanzierung noch erforderlich ist.

§ 4

(1) Das Finanzministerium ist ermächtigt, Garantien und
Bürgschaften zulasten des Landes bis zur Höhe von
2 032 000 000 Euro zu übernehmen.

(2) 1Zur Übernahme solcher Garantien und Bürgschaften ist
die Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen
des Landtages erforderlich. 2Ausgenommen sind Bürgschaften
und Garantien, die

1. nach den Allgemeinen Bürgschaftsrichtlinien des Landes
Niedersachsen sowie den Grundsätzen bei der Übernahme
von Bürgschaften für Schiffbaukredite,

2. nach den Bürgschaftsrichtlinien des Landes Niedersach-
sen für den Wohnungsbau einschließlich des Erwerbs vor-
handener Wohnungen durch kinderreiche Familien und
der Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswoh-
nungen,

3. zugunsten der Hannoverschen Beteiligungsgesellschaft
Niedersachsen mbH für Finanzierungen innerhalb des be-
schlossenen Wirtschaftsplans und für Refinanzierungen,

4. nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendun-
gen für investive Maßnahmen landwirtschaftlicher Unter-
nehmen in Niedersachsen und Bremen (Agrarinvestitions-
förderungsprogramm),

5. gegenüber der EU-Kommission im Rahmen der Europäi-
schen Territorialen Zusammenarbeit im Programm Interreg V
bis zur Höhe von 46 816 000 Euro,

6. als Rückbürgschaften und Rückgarantien gegenüber der
Niedersächsischen Bürgschaftsbank GmbH, Hannover, ge-
gen komplementäre Erklärungen des Bundes

übernommen werden.

(3) Das Finanzministerium ist in den Fällen des Absatzes 2
Satz 2 Nr. 2 ermächtigt, die Übernahme von Bürgschaften und
Gewährleistungen und die Vollziehung der entsprechenden
Urkunden auf die mit den Förderprogrammen befassten Stel-
len außerhalb der Landesverwaltung zu übertragen.

(4) 1Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur ist er-
mächtigt, zur Absicherung der Leihgaben, die den Museen und
Bibliotheken des Landes sowie den Museen, Bibliotheken und
Archiven der niedersächsischen Hochschulen überlassen wer-
den und an denen ein besonderes Landesinteresse besteht, Ga-
rantien bis zu einer Höhe von insgesamt 540 000 000 Euro zu
übernehmen. 2In Anspruch genommene Ermächtigungen aus
Vorjahren sind anzurechnen. 3Durch Rückgabe von Leihga-
ben erloschene Garantien können erneut in Anspruch genom-
men werden.

§ 5

Der nach § 37 Abs. 1 Satz 4 Nr. 3 LHO zu bestimmende Be-
trag wird auf 5 100 000 Euro festgesetzt.

§ 6

(1) Die gesetzlichen Vorschriften über die Veranschlagung
und Bewirtschaftung von Personalausgaben werden durch die
nachstehenden Allgemeinen Bestimmungen zu den Personal-
ausgaben für das Haushaltsjahr 2019 (Allgemeine Bestimmun-
gen 2019) — Anlage 2 — ergänzt.

(2) 1In Kapiteln mit Personalkostenbudgetierung wird ein
Beschäftigungsvolumen als Richtwert festgelegt. 2Es wird ge-
bildet durch Umrechnung der Zahl der jahresdurchschnitt-
lich mit Bezügen Beschäftigten in Vollzeiteinheiten pro Jahr.
3Das Finanzministerium ist ermächtigt, das Beschäftigungsvo-
lumen infolge von über- oder außerplanmäßigen Erhöhungen
des Personalkostenbudgets, Umsetzungen gemäß § 50 LHO,
Vollzug von kw-Vermerken sowie zulässigen kapitelübergrei-
fenden Verwendungen von Stellen zu verändern.

(3) 1Die zur Finanzierung des Beschäftigungsvolumens er-
forderlichen Mittel werden kapitelweise in einem Personalkos-
tenbudget zusammengefasst. 2Soweit Mittel im Personalkos-
tenbudget zur Verfügung stehen, kann das Beschäftigungsvo-
lumen überschritten werden, sofern sichergestellt ist, dass da-
durch Mehrausgaben in Folgejahren nicht entstehen und die
Erreichung des mit der Verwaltungsmodernisierung mitver-
folgten Ziels des Personalabbaus nicht beeinträchtigt wird.
3Das Finanzministerium ist ermächtigt, die Personalkosten-
budgets aufgrund von wesentlichen Veränderungen der Rah-
menbedingungen, insbesondere bei Besoldungs- und Tarifer-
höhungen, bis zur Höhe der in Kapitel 1302 Titel 461 11 ver-
anschlagten Mittel anzupassen; dies gilt auch für die nach
§ 17 a LHO budgetierten Verwaltungsbereiche.

(4) 1Überschreitungen des Personalkostenbudgets vermindern
das Personalkostenbudget im Folgejahr sowie in entsprechen-
dem Umfang das Beschäftigungsvolumen. 2Satz 1 gilt nicht,
wenn das Beschäftigungsvolumen eingehalten wurde. 3Satz 1
gilt auch nicht für die nach § 17 a LHO budgetierten Verwal-
tungsbereiche.

(5) 1Die Absätze 2 bis 4 gelten ausschließlich für Kapitel mit
Personalkostenbudgetierung. 2Das Personalkostenbudget um-
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fasst die Titel 422 01, 422 10, 422 11, 422 19, 428 01, 428 03,
428 05, 428 10, 428 11 und 428 27, soweit sie in den jeweili-
gen Kapiteln ausgebracht sind, sowie im Kapitel 0314 den Ti-
tel 429 10. 3Abweichend von § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a LHO
bilden diese Titel innerhalb eines Kapitels sowie innerhalb
der Kapitel 0710 bis 0718 einen eigenen Deckungskreis.
4Sonstige Vorschriften über die Bewirtschaftung von Personal-
ausgaben und Stellen bleiben unberührt.

§ 7
1Das Finanzministerium ist ermächtigt, die Stellen, die bis

zur Verkündung dieses Gesetzes abweichend von den Be-
darfsnachweisen des Haushaltsjahres 2018 zu den für Beam-
tinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst in Betracht kom-
menden Titeln genehmigt wurden, in den entsprechenden Be-
darfsnachweisen darzustellen, soweit sie im Haushaltsplan für
das Haushaltsjahr 2019 noch nicht enthalten sind. 2Entspre-
chendes gilt

1. für Änderungen in den Stellenplänen aufgrund der Num-
mern 1 und 3 der Allgemeinen Bestimmungen 2017/2018,

2. für die im Haushaltsjahr 2018 nach den Haushaltsver-
merken zu den Stellenplänen der Kapitel 0613 bis 0619,
0622, 0623, 0631, 0632 und 0634 bis 0638 in Auswirkung
des Niedersächsischen Hochschulgesetzes in der Fassung
vom 26. Februar 2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018
(Nds. GVBl. S. 317), vorgenommenen Stellenumwandlun-
gen.

§ 8

(1) 1Werden Maßnahmen vom Land Niedersachsen und der
Europäischen Union gemeinsam finanziert, bei denen nach
dem Recht der Europäischen Union ein Rechtsanspruch auf
Förderung besteht, so kann das Finanzministerium Mehraus-
gaben ohne Ausgleich durch Einsparungen bei anderen Aus-
gaben in Höhe von zweckgebundenen Mehreinnahmen über
den im Haushaltsplan veranschlagten entsprechenden Lan-
desanteil hinaus zulassen. 2§ 37 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 LHO ist
nicht anzuwenden.

(2) 1Mehrausgaben bei den Titeln der Gemeinschaftsaufgaben
„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“
und „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“, durch
welche die jeweils für die Gemeinschaftsaufgabe veranschlag-
ten Landesmittel überschritten werden, dürfen nur mit Ein-
willigung des Finanzministeriums geleistet werden und müs-
sen durch Einsparungen an anderer Stelle innerhalb des die je-
weilige Gemeinschaftsaufgabe betreffenden Einzelplans 08,
09 oder 15 oder durch für diesen Zweck bereitgestellte Mittel
öffentlich-rechtlicher Körperschaften, Anstalten und Stiftun-
gen gedeckt sein. 2Stellt der Bund zusätzliche Verpflichtungs-
ermächtigungen bereit, so darf das zuständige Fachministerium
mit Einwilligung des Finanzministeriums zusätzliche Ver-
pflichtungen unter Berücksichtigung des Mitleistungsverhält-
nisses eingehen.

(3) Das Finanzministerium ist ermächtigt, Mittel des Son-
dervermögens „Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen“ in
Anspruch zu nehmen, um Mehrausgaben zu decken, die er-
forderlich sind, um den Verkauf landeseigener Liegenschaften
oder wirtschaftliche Unterbringungskonzepte, die zur finanzi-
ellen Entlastung des Landeshaushalts beitragen, zu verwirkli-
chen.

§ 9

(1) Aufwandsentschädigungen betreffende Erläuterungen
sind für die Bewirtschaftung verbindlich.

(2) Das Finanzministerium kann Ausnahmen zulassen.

§ 10

(1) Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind von der Ausgabe
abzusetzen:

1. Erstattungen von anderen als Landesbetrieben für die Mit-
benutzung landeseigener oder vom Land angemieteter Ein-
richtungen, wenn die Erstattungsbeträge und die Gesamt-
kosten im selben Haushaltsjahr anfallen und auf der glei-
chen Berechnungsgrundlage beruhen;

2. Erstattungen von Personalausgaben (Hauptgruppe 4), soweit
es sich nicht um durchlaufende Mittel Dritter (beispiels-
weise Bundesmittel) handelt, sowie Zahlungen von Einglie-
derungszuschüssen durch die Bundesagentur für Arbeit;

3. Erstattungen bei folgenden Titeln (einschließlich entspre-
chender Titel in Titelgruppen und in nach § 17 a LHO
budgetierten Kapiteln):

a) Titel 511 01 und 518 02 — aus der Anfertigung von
Fotokopien für Dritte —,

b) Titel 511 01 — aus der privaten Inanspruchnahme
dienstlicher Fernmeldeanlagen —,

c) Titel 514 01 — aus der privaten Nutzung von Dienst-
kraftfahrzeugen —,

d) Titel 517 01 — aus Erstattungen Dritter —,

e) Titel 527 01, 527 02 und 525 01 — aus Erstattungen
des öffentlichen Bereichs sowie nach den Vorschriften
über den öffentlichen Personenverkehr —;

4. Erstattungen für die Beteiligung an Aus- und Fortbildungs-
veranstaltungen;

5. Schadenersatz Dritter im Rahmen der Durchführung im
Einzelplan 20 einzeln veranschlagter Hochbaumaßnahmen,
solange die jeweilige Maßnahme im Haushaltsplan aufge-
führt ist;

6. Zahlungen des öffentlichen Bereichs sowie von öffentlichen
Unternehmen in Zusammenhang mit der Durchführung
von im Einzelplan 20 einzeln veranschlagten Hochbau-
maßnahmen;

7. Einnahmen aus Vereinbarungen nach § 34 b LHO;

8. Zuschüsse des Integrationsamtes aus der Ausgleichsabga-
be nach dem Schwerbehindertenrecht (Kapitel 5051);

9. von Finanzämtern erstattete Vorsteuer.

(2) Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind von der Einnahme
abzusetzen:

1. an Behörden anderer Körperschaften im Rahmen einer Kos-
tenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 des Niedersächsischen
Verwaltungskostengesetzes (NVwKostG) in der Fassung vom
25. April 2007 (Nds. GVBl. S. 172), zuletzt geändert durch
Artikel 11 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (Nds.
GVBl. S. 301), abzuführende Gebührenanteile;

2. an Behörden gemäß § 13 NVwKostG weiterzuleitende Aus-
lagenerstattungen der Kostenschuldner;

3. an Finanzämter abzuführende Umsatzsteuer;

4. Rückzahlungen vereinnahmter Sicherheitsleistungen ge-
mäß den §§ 127 a und 132 der Strafprozessordnung;

5. Rückzahlungen an die Europäische Union, den Bund oder
andere Länder im Rahmen gemeinschaftlicher Finanzie-
rungen, soweit diese noch im Jahr der Vereinnahmung zu-
rückgezahlt werden. Dies gilt auch für nur von der Euro-
päischen Union oder dem Bund finanzierte Maßnahmen;

6. Auszahlungen von im Rahmen der Vermögensabschöp-
fung vorläufig vereinnahmten Beträgen.

(3) Das Nähere bestimmt das Finanzministerium.

§ 11

Aufgrund des § 1 Abs. 2 der Verordnung über die Erhebung
der Gewerbe- und der Grundsteuer in gemeindefreien Gebie-
ten vom 2. Oktober 2008 (Nds. GVBl. S. 304), geändert durch
Verordnung vom 22. Dezember 2014 (Nds. GVBl. S. 503),
wird der Hebesatz für das Haushaltsjahr 2019 auf 420 Prozent
festgesetzt.
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§ 12

Für die im Zusammenhang mit der Initiative Niedersachsen
veranschlagten Haushaltsmittel wird bestimmt, dass abwei-
chend von § 45 Abs. 2 LHO bei übertragbaren Ausgaben Aus-
gabereste gebildet werden können, die auch über das zweit-
nächste Haushaltsjahr verfügbar bleiben.

§ 13

§ 3 Abs. 1 des Niedersächsischen Sportfördergesetzes vom
7. Dezember 2012 (Nds. GVBl. S. 544), geändert durch Artikel 9
des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (Nds. GVBl. S. 301), ist
für das Haushaltsjahr 2019 mit der Maßgabe anzuwenden,
dass die Zahl 31,5 durch die Zahl 32,5 ersetzt wird.

§ 14

Die Vorschriften und Ermächtigungen der §§ 4, 6, 9, 10 und
12 gelten bis zur Verkündung des Haushaltsgesetzes 2020
weiter.

§ 15

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.

Hannover, den 18. Dezember 2018

Die Präsidentin des Niedersächsischen Landtages

Gabriele  A n d r e t t a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l
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Anlage
(zu Artikel 1)

G e s a m t -

A. Haushalts-

Epl. Bezeichnung

Einnahmen

0 1 2 3 4
Einnahmen aus

Steuern und
steuerähnlichen
Abgaben sowie
EU-Eigenmittel

Verwaltungs-
einnahmen,

Einnahmen aus
Schuldendienst
und dergleichen

Einnahmen aus
Zuweisungen

und Zuschüssen
mit Ausnahme

für Investitionen

Einnahmen aus
Schuldenauf-
nahmen, aus

Zuweisungen und
Zuschüssen für

Investitionen, be-
sondere Finanzie-
rungseinnahmen

Gesamteinnahmen Personalausgaben

Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

01 Landtag — 75 — — 75 47 218

02 Staatskanzlei — 729 100 — 829 22 694

03 Ministerium für Inneres und Sport — 73 158 37 774 416 111 348 1 404 876

04 Finanzministerium — 74 024 214 642 8 288 674 705 974

05 Ministerium für Soziales, Gesund-
heit und Gleichstellung

— 19 921 1 486 628 97 127 1 603 676 113 588

06 Ministerium für Wissenschaft und
Kultur

— 40 438 208 437 155 846 404 721 71 805

07 Kultusministerium — 10 976 3 744 28 146 42 866 4 909 610

08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit,
Verkehr und Digitalisierung

— 13 451 125 967 40 071 179 489 229 966

09 Ministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz

5 390 33 709 11 976 64 900 115 975 125 943

11 Justizministerium — 456 361 3 351 — 459 712 821 331

12 Staatsgerichtshof — — — — — 153

13 Allgemeine Finanzverwaltung 26 284 700 449 418 2 485 772 168 818 29 388 708 4 499 755

14 Landesrechnungshof — 1 — — 1 14 044

15 Ministerium für Umwelt, Energie,
Bauen und Klimaschutz

85 300 44 780 62 168 159 188 351 436 84 931

16 Ministerium für Bundes- und Eu-
ropaangelegenheiten und Regio-
nale Entwicklung

— 42 877 — 919 14 365

17 Landesbeauftragte für den Daten-
schutz

— 101 — — 101 3 551

20 Hochbauten — 200 — 3 790 3 990 —
Summe 2019 26 375 390 1 217 384 4 641 436 718 310 32 952 520 13 069 804

Summe 2018 25 200 390 1 244 311 4 385 902 899 474 31 730 077 12 341 732
2019 mehr(+)/weniger(-) +1 175 000 −26 927 +255 534 −181 164 +1 222 443 +728 072
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Anlage 1
(zu § 1 Satz 3)

p l a n

übersicht
Ausgaben

5 6 7 8 9
Sächliche Verwal-

tungsausgaben,
militärische Be-

schaffungen usw.
Ausgaben für den
Schuldendienst

Ausgaben für
Zuweisungen

und Zuschüsse
mit Ausnahme

für Investitionen

Baumaßnahmen Sonstige Ausgaben
für Investitionen
und Investitions-

fördermaßnahmen

Besondere Finan-
zierungsausgaben

Gesamtausgaben 2019
Überschuss (+)

Zuschuss (-)
(Sp. 7 - Sp. 14)

Verpflichtungs-
ermächtigungen

Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR

9 10 11 12 13 14 15 16

7 020 10 665 265 1 644 — 66 812 −66 737 —

5 606 4 652 — 211 2 696 35 859 −35 030 225

407 072 552 878 100 129 611 52 836 2 547 373 −2 436 025 15 788

242 207 2 259 — 9 592 27 150 987 182 −698 508 21 000

52 896 4 609 765 — 299 968 3 072 5 079 289 −3 475 613 138 765

22 644 2 976 935 — 253 813 493 3 325 690 −2 920 969 712 496

62 878 1 664 225 — 67 115 4 964 6 708 792 −6 665 926 162 061

123 300 83 610 113 377 173 044 8 798 732 095 −552 606 249 065

38 186 173 312 3 163 118 865 12 009 471 478 −355 503 103 853

436 933 24 281 3 500 16 836 48 254 1 351 135 −891 423 38 162

55 — — — — 208 −208 —

1 288 510 4 980 006 — 55 701 −122 951 10 701 021 +18 687 687 7 885

1 260 6 — — 180 15 490 −15 489 —

42 109 289 782 36 464 237 279 19 312 709 877 −358 441 208 892

5 111 4 407 — 8 777 517 33 177 −32 258 3 395

626 — — 15 26 4 218 −4 117 —

79 350 78 103 396 — — 182 824 −178 834 54 266
2 815 763 15 376 861 260 265 1 372 471 57 356 32 952 520 — 1 715 853

2 831 297 14 793 355 255 714 1 269 907 238 072 31 730 077 — 1 083 238
−15 534 +583 506 +4 551 +102 564 −180 716 +1 222 443 +632 615
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B. Finanzierungsübersicht
 2019 
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C. Kreditfinanzierungsplan

2019
 

. 

. 

. 
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Anlage 2
(zu § 6 Abs. 1)

Allgemeine Bestimmungen zu den Personalausgaben
für das Haushaltsjahr 2019

(Allgemeine Bestimmungen 2019)

1. Stellenveranschlagungen sowie Bindung an Stellenpläne,
Stellenübersichten und Bedarfsnachweise

(1) 1Das Finanzministerium ist ermächtigt, neue Stellen in
der jeweils erforderlichen Besoldungsgruppe auszubringen für

1. von ihren dienstlichen Tätigkeiten zu mindestens 50 Pro-
zent freigestellte Vertrauensleute der Schwerbehinderten,

2. Beamtinnen und Beamte oder Richterinnen und Richter,
die für die Dauer von mehr als einem Jahr nach § 20 des
Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG) vom 17. Juni 2008 (BGBl. I
S. 1010), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 8. Juni 2017 (BGBl. I S. 1570), zugewiesen werden,
sofern für das Land hierdurch keine zusätzlichen finanzi-
ellen Belastungen entstehen,

3. Beamtinnen und Beamte oder Richterinnen und Richter,
die für die Dauer von mehr als einem Jahr als nationale
Sachverständige bei Einrichtungen der Europäischen Union
eingesetzt und zu diesem Zweck zugewiesen oder unter
Fortzahlung der Bezüge beurlaubt werden,

4. Beamtinnen und Beamte oder Richterinnen und Richter,
die für die Dauer von mehr als einem Jahr für Tätigkeiten
im Zusammenhang mit der Erweiterung der Europäischen
Union zu anderen Dienstherren oder öffentlichen Einrich-
tungen abgeordnet, zugewiesen oder unter Fortzahlung
der Bezüge beurlaubt werden, sofern die Dienstbezüge in
voller Höhe erstattet werden,

5. Beamtinnen und Beamte oder Richterinnen und Richter,
die im Rahmen eines CARE-Verfahrens zur Vermeidung
einer vorzeitigen Versetzung in den Ruhestand aus ge-
sundheitlichen Gründen auf einem anderen Dienstposten
eingesetzt werden, wenn eine Beschäftigung im bisherigen
Bereich aus in der Person liegenden Gründen nicht mög-
lich ist, für eine angemessene weitere Verwendung sonst
keine Planstelle zur Verfügung steht und die Wirtschaft-
lichkeit der Maßnahme im Einzelfall nachgewiesen ist.

2Die Stellen erhalten den Vermerk „künftig wegfallend nach
Fortfall der Freistellungs-, Zuweisungs-, Abordnungs- bzw.
Beurlaubungsvoraussetzungen“. 3Entfallen diese Vorausset-
zungen, so sind die Beamtinnen und Beamten oder Richterin-
nen und Richter in eine freie oder die nächste frei werdende
Stelle ihrer Besoldungsgruppe bei ihrer Verwaltung oder ih-
rem Gericht einzuweisen. 4Mit der Einweisung entfällt die als
„künftig wegfallend“ ausgebrachte Stelle. 5Sofern durch die
Ausbringung der Stellen die Gesamtzahl der besetzbaren Stel-
len und die Summe der Personalausgaben im jeweiligen Ein-
zelplan nicht erhöht werden, gelten die Stellen bei Eintritt der
Voraussetzungen nach Satz 1 Nrn. 1 bis 4 als ausgebracht. 6In
Fällen nach Satz 1 Nr. 5 erhält der kw-Vermerk die Fassung
„kw mit Ablauf des TT.MM.JJJJ“.

(2) 1Für von ihren dienstlichen Tätigkeiten nach dem Nie-
dersächsischen Personalvertretungsgesetz in der Fassung vom
9. Februar 2016 (Nds. GVBl. S. 2), geändert durch Artikel 22
des Gesetzes vom 16. Mai 2018 (Nds. GVBl. S. 66), freigestell-
te Personalratsmitglieder können Stellen durch Ausbringung
von Haushaltsvermerken bereitgestellt werden. 2Für zu min-
destens 50 Prozent freizustellende Personalratsmitglieder gel-
ten neue Stellen mit entsprechendem Haushaltsvermerk als
ausgebracht, wenn sich dadurch die Gesamtzahl der besetzba-
ren Stellen und die Summe der Personalausgaben im jeweili-
gen Einzelplan nicht erhöhen. 3Die personalbewirtschaftenden
Dienststellen sind ermächtigt, bei einem Wechsel der Person
des freigestellten Personalratsmitglieds die ausgebrachte Stelle
auch dann mit dem neu freigestellten Personalratsmitglied zu
besetzen, wenn dieses einer anderen Besoldungsgruppe ange-

hört; im nächsten Haushaltsplan ist die Stelle wieder in der je-
weils erforderlichen Besoldungsgruppe auszubringen.

2. Ausnahmen zu den §§ 17 und 49 LHO sowie Nummer 1
dieser Bestimmungen

(1) Nicht besetzt werden dürfen

1. Stellen des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2
sowie der Besoldungsgruppen A 14 und höher mit Beam-
tinnen oder Beamten der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12
und der Besoldungsgruppe A 13, die sich nicht im zweiten
Einstiegsamt befinden, es sei denn, dass die Beamtin oder
der Beamte 

a) die Bildungsvoraussetzungen für eine Einstellung im
zweiten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 erfüllt,

b) sich in einer Qualifizierung im Sinne des § 12 Abs. 2
Satz 1 Nr. 3 der Niedersächsischen Laufbahnverord-
nung (NLVO) vom 30. März 2009 (Nds. GVBl. S. 118),
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom
11. Dezember 2018 (Nds. GVBl. S. 307), oder einer ent-
sprechenden laufbahnrechtlichen Bestimmung befin-
det oder diese erfolgreich abgeschlossen hat oder

c) gemäß § 13 Abs. 3 der Niedersächsischen Verordnung
über die Laufbahn der Laufbahngruppe 2 der Fachrich-
tung Bildung (NLVO-Bildung) vom 19. Mai 2010 (Nds.
GVBl. S. 218), zuletzt geändert durch Verordnung vom
2. März 2017 (Nds. GVBl. S. 60), ein Amt ohne Qualifi-
zierung im Sinne des § 12 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 NLVO er-
halten kann, sowie

2. Stellen des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1
sowie der Besoldungsgruppen A 7 und höher mit Beamtin-
nen oder Beamten der Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 und
der Besoldungsgruppe A 6, die sich nicht im zweiten Ein-
stiegsamt befinden, es sei denn, dass die Beamtin oder der
Beamte sich in einer Qualifizierung im Sinne des § 12 Abs. 1
Nr. 2 NLVO oder einer entsprechenden laufbahnrechtli-
chen Bestimmung befindet oder diese erfolgreich abge-
schlossen hat.

(2) Abweichend von Absatz 1 und § 49 Abs. 3 LHO können
Stellen, die in das erste Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2
gehoben werden oder worden sind, übergangsweise auch mit
Beamtinnen und Beamten der Laufbahngruppe 1 besetzt wer-
den, sofern diese den dazugehörigen Dienstposten schon vor
der Stellenhebung innegehabt haben. 

(3) 1Im Bedarfsfall dürfen innerhalb der einzelnen Kapitel
verwendet werden

1. nicht besetzte Stellen der planmäßigen Beamtinnen und
Beamten oder Richterinnen und Richter vorübergehend für
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst,

2. Stellen, deren Inhaber Grundwehrdienst oder dem Grund-
wehrdienst gleichgestellten Dienst leisten und Bezüge aus
dem Landeshaushalt nicht erhalten, für Beamtinnen und
Beamte im Vorbereitungsdienst.

2Die Besetzung richtet sich nach § 49 Abs. 3 Satz 1 LHO.

(4) 1Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und Rich-
ter (in Voll- oder Teilzeit beschäftigt) dürfen anteilig auf meh-
reren Stellen geführt werden. 2Jede Stelle darf mit einer be-
liebigen Anzahl von Teilzeitbeschäftigten sowie Besetzungs-
anteilen von Vollzeitbeschäftigten besetzt werden, soweit die
sich aus den Besetzungsanteilen ergebende regelmäßige durch-
schnittliche Gesamtarbeitszeit die regelmäßige durchschnittli-
che Arbeitszeit einer/eines Vollzeitbeschäftigten nicht über-
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steigt. 3Sofern die Besetzung laufbahngruppenübergreifend er-
folgt, darf sie nur in der niedrigsten Laufbahngruppe erfolgen,
aus der ein Stellenanteil herangezogen wird.

(5) 1Begrenzt dienstfähige Beamtinnen und Beamte sowie
Richterinnen und Richter werden bei gemäß § 27 BeamtStG
herabgesetzter Arbeitszeit nach dem Umfang der verbleiben-
den Arbeitszeit auf einer entsprechenden Planstelle geführt.
2Von § 11 Abs. 1 des Niedersächsischen Besoldungsgesetzes
(NBesG) vom 20. Dezember 2016 (Nds. GVBl. S. 308; 2017
S. 64), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
18. Dezember 2018 (Nds. GVBl. S. 317), abweichende Besol-
dungszahlungen gemäß § 12 NBesG bleiben bei der Berech-
nung der Inanspruchnahme der Planstelle unberücksichtigt.
3Nach den Sätzen 1 und 2 freie Planstellenanteile können an-
derweitig besetzt werden.

(6) 1Das Kultusministerium wird ermächtigt, die in den Be-
reichen des allgemeinbildenden und des berufsbildenden
Schulwesens bei den Kapiteln 0710 bis 0720 veranschlagten
Stellen für Lehrkräfte bei Bedarf abweichend von § 50 Abs. 2
LHO innerhalb dieser Kapitel umzusetzen. 2Soweit es sich um
nicht nur vorübergehende Stellenumsetzungen handelt, sind
diese in den Stellenplänen des Haushaltsplans des nächsten
Jahres darzustellen.

(7) Für die Wahrnehmung der Aufgaben der Landesbeschäf-
tigten, die während der Zeit der Mutterschutzfrist nicht be-
schäftigt werden dürfen, können entsprechende nichtbeamtete
Ersatzkräfte eingestellt werden.

3. Ausbringung von Leerstellen und Stellen für ehemalige
Abgeordnete, Gewährleistungsentscheidungen

(1) 1Sind planmäßige Beamtinnen und Beamte oder Richte-
rinnen und Richter des Landes länger als ein Jahr unter Weg-
fall der Bezüge beurlaubt und besteht ein unabweisbares Be-
dürfnis, diese Planstelle neu zu besetzen, so kann die stellen-
bewirtschaftende Dienststelle für diese Bediensteten im Kapi-
tel der jeweiligen Dienststelle eine Leerstelle der bisherigen
Besoldungsgruppe mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ aus-
bringen. 2Entsprechendes gilt, wenn

1. planmäßige Beamtinnen und Beamte oder Richterinnen
und Richter des Landes in die Landesregierung berufen
werden,

2. planmäßige Beamtinnen und Beamte oder Richterinnen
und Richter zu Präsidentinnen und Präsidenten oder Vize-
präsidentinnen und Vizepräsidenten von staatlichen Hoch-
schulen ernannt werden.

3Bei Beurlaubungen nach § 62 des Niedersächsischen Beam-
tengesetzes (NBG) vom 25. März 2009 (Nds. GVBl. S. 72), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Dezember
2018 (Nds. GVBl. S. 317), oder § 7 Abs. 1 des Niedersächsi-
schen Richtergesetzes vom 21. Januar 2010 (Nds. GVBl. S. 16),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezem-
ber 2018 (Nds. GVBl. S. 307), sowie bei Elternzeit — im Be-
reich der allgemeinbildenden und der berufsbildenden
Schulen auch bei Beurlaubungen nach § 64 NBG — gilt Satz 1
mit der Maßgabe, dass eine Leerstelle auch bei kürzerer Beur-
laubungsdauer ausgebracht werden kann. 4Im Bereich der all-
gemeinbildenden und der berufsbildenden Schulen können
die Leerstellen bei Beurlaubungen nach den §§ 62 und 64 NBG
sowie bei Elternzeit ohne den Vermerk „künftig wegfallend“
ausgebracht werden.

(2) 1Werden Beamtinnen und Beamte oder Richterinnen
und Richter nach dem Ende der Beurlaubung wieder mit
Dienstbezügen oder entsprechend den ihnen auf Dauer über-
tragenen Ämtern verwendet, so sind sie in eine freie oder in
die nächste frei werdende Planstelle ihrer Besoldungsgruppe
bei ihrer Verwaltung — Richterinnen und Richter bei ihrem
Gericht — einzuweisen; mit der Einweisung fällt die Leerstel-
le weg. 2Bis zur Einweisung in eine freie Planstelle sind sie auf
Leerstellen zu führen. 3Solange sie auf der Leerstelle mangels
freier Planstelle geführt werden müssen, dürfen die hierdurch

entstehenden Mehrausgaben abweichend von § 37 Abs. 1
LHO ohne besondere Einwilligung des Finanzministeriums
überplanmäßig geleistet werden. 4Soweit es im Einzelfall er-
forderlich ist, nach Rückkehr der Leerstelleninhaberinnen oder
Leerstelleninhaber die Bezüge vorübergehend aus der Leer-
stelle zu zahlen, sind die hierdurch entstehenden Mehrausga-
ben im Rahmen der Personalausgaben der Hauptgruppe 4
(außerhalb von Ansätzen in Titelgruppen) einzusparen. 5Die
Einsparauflage gilt nicht für Leerstellen, die im Haushaltsplan
für die Durchführung gemeinsamer Berufungsverfahren der
staatlichen Hochschulen ausgewiesen sind.

(3) 1Soweit für die Wiederverwendung von Beamtinnen
und Beamten oder Richterinnen und Richtern des Landes, de-
ren Rechte und Pflichten aus dem Dienstverhältnis aufgrund
ihrer Wahl in die Volksvertretung eines Landes, in den Deut-
schen Bundestag oder in das Europäische Parlament nach
§ 69 Abs. 2 Satz 1 NBG oder nach § 5 Abs. 1 des Abgeordne-
tengesetzes (AbgG) in der Fassung vom 21. Februar 1996
(BGBl. I S. 326), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Geset-
zes vom 5. Januar 2017 (BGBl. I S. 17), ruhen und die nach
§ 69 Abs. 2 Satz 1 NBG oder nach § 6 AbgG wieder in das Be-
amten- oder Richterverhältnis zu übernehmen sind, eine freie
Planstelle ihrer früheren Besoldungsgruppe nicht zur Verfü-
gung steht, kann das Finanzministerium im Kapitel der jewei-
ligen Dienstbehörde die hierfür erforderliche Stelle mit dem
Vermerk „künftig wegfallend“ ausbringen. 2Satz 1 gilt entspre-
chend für Beamtinnen und Beamte oder Richterinnen und
Richter des Landes, deren Rechte und Pflichten aus dem Be-
amtenverhältnis auf Lebenszeit oder aus dem Richterverhält-
nis auf Lebenszeit nach § 5 Abs. 4 NBG oder § 124 NBG
ruhen, soweit ein solches Beamtenverhältnis oder Richterver-
hältnis nach Beendigung eines Beamtenverhältnisses auf Zeit
oder auf Probe nach § 5 Abs. 1 bis 3 NBG oder § 124 NBG wie-
der auflebt. 3Die in diesen Stellen wieder verwendeten Beam-
tinnen und Beamten oder Richterinnen und Richter sind in
die nächste frei werdende Planstelle ihrer Besoldungsgruppe
bei ihrer Verwaltung oder bei ihrem Gericht einzuweisen.
4Mit der Einweisung fällt die als „künftig wegfallend“ ausge-
brachte Stelle weg. 5Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.

(4) Die Ausbringung der Stellen ist im nächsten Haushalts-
plan darzustellen.

(5) Die Absätze 1 bis 4 finden für Beamtinnen und Beamte
im Vorbereitungsdienst entsprechende Anwendung.

(6) 1Werden Beamtinnen und Beamte oder Richterinnen
und Richter unter Wegfall ihrer Bezüge zur Ausübung einer
Beschäftigung in einem anderen Rechtsverhältnis bei einem
anderen Dienstherrn oder Arbeitgeber des öffentlichen Diens-
tes oder einem privaten Arbeitgeber beurlaubt, so werden die
obersten Dienstbehörden ermächtigt, für die Beurlaubungszeit
einen förmlichen Gewährleistungsbescheid nach § 5 Abs. 1
Satz 1 des Sechsten Buchs des Sozialgesetzbuchs in der Fas-
sung vom 19. Februar 2002 (BGBl. I S. 754, 1404, 3384), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juli 2017
(BGBl. I S. 2575), zu erteilen. 2Diese Ermächtigung umfasst auch
allgemeine Gewährleistungsentscheidungen für bestimmte
Fallgruppen und Gewährleistungsentscheidungen für eine
Zweitbeschäftigung bei einem anderen Arbeitgeber.

4. Wiederbesetzung freier Stellen

Aus Gründen des § 21 BeamtStG freie oder frei werdende
Planstellen der Besoldungsgruppe A 15 und höher dürfen erst
nach Unterrichtung des Ausschusses für Haushalt und Finan-
zen des Landtages wiederbesetzt werden, soweit dieser nicht
darauf verzichtet hat oder verzichtet.

5. Umwandlung der Stellen für Schulleiterinnen und Schul-
leiter oder deren Vertreterinnen und Vertreter bei sinken-
den Schülerzahlen

1Sind oder werden im Bereich des Einzelplans 07 Stellen
der Schulleiterinnen und Schulleiter oder ihrer Vertreterin-
nen oder Vertreter frei und ist die Zahl der Schülerinnen und
Schüler an dieser Schule so weit zurückgegangen, dass das
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der bisherigen Stelleninhaberin oder dem bisherigen Stellen-
inhaber übertragen gewesene Amt zu hoch eingestuft war, so
sind sie in Stellen umzuwandeln, die dem Amt entsprechen,
das den künftigen Stelleninhaberinnen oder Stelleninhabern
nach den besoldungsrechtlich maßgebenden Schülerzahlen
zu übertragen ist. 2Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn begrün-
dete Aussicht besteht, dass die Schülerzahl an der Schule den
Schwellenwert innerhalb von drei Jahren voraussichtlich wie-
der übersteigen wird. 3In Fällen, in denen die Schülerzahl so
weit gesunken ist, dass die Funktion der Stellvertreterin oder
des Stellvertreters einer Schulleiterin oder eines Schulleiters
besoldungsrechtlich kein herausgehobenes Amt mehr trägt,
ist die frei werdende Stelle in eine dem Einstiegsamt, das ge-
mäß § 5 NLVO-Bildung der Lehrbefähigung für das Lehramt
der jeweiligen Schulform zugeordnet ist, entsprechende Stelle
umzuwandeln; Satz 2 ist entsprechend anzuwenden.

6. Umsetzung der Altersteilzeit

(1) 1Für Beamtinnen und Beamte oder Richterinnen und
Richter, die nach § 63 NBG oder § 4 f des Niedersächsischen
Richtergesetzes in der bis zum 31. Januar 2010 geltenden Fas-
sung Altersteilzeit in Anspruch nehmen, gilt Folgendes: 2Für
die gesamte Dauer der Altersteilzeit gelten die Planstelle und
das Beschäftigungsvolumen mit einem Anteil von 50 Prozent
als besetzt. 3Bei Teilzeitbeschäftigten ist der als besetzt gelten-
de Anteil der Planstelle sowie des Beschäftigungsvolumens
entsprechend der festgelegten durchschnittlichen Arbeitszeit
zu verringern. 4Der nach der Altersteilzeitzuschlagsverord-
nung in der Fassung vom 23. August 2001 (BGBl. I S. 2239),
zuletzt geändert durch Artikel 15 Abs. 38 des Gesetzes vom
5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160), zu gewährende Altersteilzeit-
zuschlag ist aus Titel 422 19 zu zahlen. 5Die Mehrausgaben
nach Satz 4 sind durch personalwirtschaftliche Maßnahmen
(z. B. verzögerte Wiederbesetzungen/Beförderungen) oder Ein-
sparungen, die sich aus einer Ersatzeinstellung (z. B. geringere
Bezüge wegen jüngeren Lebensalters, unterwertige Beschäfti-
gung) ergeben, auszugleichen. 6Satz 5 gilt auch in Bereichen
ohne Personalkostenbudgets; in diesen Fällen ist der Aus-
gleich gegenüber dem Finanzministerium nachzuweisen. 7Wird
die Altersteilzeit im Blockmodell gewährt (Aufteilung in eine
Arbeits- und eine Freistellungsphase), so sind während der
Arbeits- und der Freistellungsphase 50 Prozent der Planstelle,
des Beschäftigungsvolumens und ein entsprechender Anteil
des Personalkostenbudgets gesperrt. 8Die gesperrten Budget-
anteile sind nach den vom Finanzministerium hierfür festge-
legten Durchschnittssätzen zu berechnen. 9Bei Teilzeitkräften
ist der Prozentsatz entsprechend der festgelegten durchschnitt-
lichen Arbeitszeit zu verringern. 10Eine Wiederbesetzung
während der Freistellungsphase ist zulässig, wenn zeitgleich
eine entsprechende andere Stelle einschließlich Beschäfti-
gungsvolumen und entsprechendem Budgetanteil eingespart
wird. 11Ab diesem Zeitpunkt ist die Sperre nach Satz 7 aufge-
hoben. 12Als entsprechende andere Stelle gilt auch eine bis zu

zwei Besoldungsgruppen niedrigere Planstelle oder vergleich-
bare Beschäftigungsmöglichkeit im Tarifbereich. 13Wird die
Planstelle bis zur Beendigung der Altersteilzeit nicht wieder-
besetzt, so ist sie zu diesem Zeitpunkt in Abgang zu stellen so-
wie das Beschäftigungsvolumen einschließlich des entspre-
chenden Budgetanteils zu mindern. 14Wird die Altersteilzeit
als durchgehende Teilzeitbeschäftigung gewährt, so sind die
frei werdenden Anteile der Planstelle sowie die entsprechen-
den Anteile am Beschäftigungsvolumen und dem Budget für
die gesamte Dauer der Altersteilzeit gesperrt. 15Nach Beendi-
gung der Altersteilzeit ist die Planstelle oder eine entspre-
chende andere Stelle (bei Teilzeitkräften der Stellenanteil) in
Abgang zu stellen sowie das Beschäftigungsvolumen ein-
schließlich des entsprechenden Budgetanteils zu mindern.
16Satz 12 gilt entsprechend.

(2) 1Beschäftigungsvolumen und Budget von Beschäftigten
im Tarifbereich, deren regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit
aufgrund des Tarifvertrags zur Regelung der Altersteilzeit
(TV-ATZ) vom 5. Mai 1998, zuletzt geändert durch Änderungs-
tarifvertrag Nr. 2 vom 30. Juni 2000, auf die Hälfte ihrer bishe-
rigen wöchentlichen Arbeitszeit vermindert wird, gelten bei
Vollbeschäftigten mit einem Anteil in Höhe von 70 Prozent
als besetzt. 2Der verbleibende Anteil von 30 Prozent steht für
Ersatzeinstellungen zur Verfügung. 3Bei Teilzeitbeschäftigten
verändern sich die vorgenannten Anteile entsprechend der
Reduzierung der Arbeitszeit. 4Sofern die Bundesagentur für
Arbeit Leistungen nach § 4 Abs. 1 des Altersteilzeitgesetzes
vom 23. Juli 1996 (BGBl. I S. 1078), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 151 des Gesetzes vom 29. März 2017 (BGBl. I S. 626), ge-
währt, erhöht sich für diesen Zeitraum der besetzbare Anteil
um 20 Prozent der Beschäftigungsmöglichkeit im Tarifbe-
reich. 5Wird die Altersteilzeit in eine Arbeits- und eine Frei-
zeitphase aufgeteilt (Blockmodell), so ist der besetzbare Anteil
von 30 Prozent während der Arbeitsphase gesperrt. 6Dieser
Anteil wird dem besetzbaren Anteil in der Freizeitphase hin-
zugerechnet, sodass dann ein besetzbarer Anteil von insge-
samt 60 Prozent für Ersatzeinstellungen zur Verfügung steht.
7Die erforderlichen Haushaltsmittel gelten insoweit als zuge-
wiesen. 8Für den Zeitraum der Gewährung von Leistungen
nach § 4 Abs. 1 des Altersteilzeitgesetzes erhöht sich der be-
setzbare Anteil um 40 Prozent. 9Bei Änderung des Erstattungs-
verfahrens der Bundesagentur für Arbeit ändert sich der
Prozentsatz entsprechend. 10Die vorstehenden Regelungen gel-
ten entsprechend für Tarifbeschäftigte, die nicht in Bereichen
mit Personalkostenbudgetierung beschäftigt sind, mit der Maß-
gabe, dass die hierdurch nicht in Anspruch genommenen Mit-
tel gesperrt sind. 11Diese Mittel sind übertragbar. 12Das Nähere
bestimmt das Finanzministerium.

7. Wegfall- und Umwandlungsvermerke

Ausnahmen von § 47 LHO bedürfen der Einwilligung des
Finanzministeriums.
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V e r o r d n u n g
zur Änderung der Niedersächsischen Verordnung

über die Feldes- und die Förderabgabe

Vom 18. Dezember 2018

Aufgrund des § 32 Abs. 1 und 2 des Bundesberggesetzes vom
13. August 1980 (BGBl. I S. 1310), zuletzt geändert durch
Artikel 2 Abs. 4 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808),
wird verordnet:

Artikel 1

Die Niedersächsische Verordnung über die Feldes- und die
Förderabgabe vom 10. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 564),
zuletzt geändert durch Verordnung vom 12. Juni 2018 (Nds.
GVBl. S. 129), wird wie folgt geändert:

1. § 11 Abs. 1 Sätze 1 und 2 erhält folgende Fassung:

„1Die Förderabgabe auf Erdöl, das aus den Lagerstätten
Bramberge, Emlichheim, Georgsdorf, Ringe und Rühler-
moor Valendis gefördert wird, beträgt vom 1. Januar bis
zum 31. Dezember 2019 18 vom Hundert des Marktwertes
multipliziert mit der abgabepflichtigen Menge. 2Auf Erdöl,
das nicht aus den in Satz 1 genannten Lagerstätten geför-
dert wird, wird im Jahr 2019 keine Förderabgabe erhoben.“

2. In § 13 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „1. Januar 2016 bis
zum 31. Dezember 2018“ durch die Angabe „1. Januar 2019
bis zum 31. Dezember 2023“ ersetzt.

3. § 14 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Sätze 1 bis 3 erhält folgende Fassung:

„1Die Förderabgabe auf Erdgas beträgt vom 1. Januar
bis zum 31. Dezember 2019 29 vom Hundert des Be-
messungsmaßstabs multipliziert mit der abgabepflich-
tigen Menge. 2Die Förderabgabe auf Erdölgas, das aus
den Lagerstätten Bramberge, Emlichheim, Georgsdorf,
Ringe und Rühlermoor Valendis gefördert wird, beträgt
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 29 vom
Hundert des Bemessungsmaßstabs multipliziert mit
der abgabepflichtigen Menge. 3Auf Erdölgas, das nicht
aus den in Satz 2 genannten Lagerstätten gefördert
wird, wird im Jahr 2019 keine Förderabgabe erhoben.“

b) In Absatz 4 wird die Angabe „1. Januar 2016 bis zum
31. Dezember 2018“ durch die Angabe „1. Januar 2019
bis zum 31. Dezember 2023“ ersetzt.

4. In § 16 Satz 1 wird die Jahreszahl „2018“ durch die Jahres-
zahl „2019“ ersetzt.

5. In § 24 Abs. 2 wird die Jahreszahl „2017“ durch die Jahres-
zahl „2018“ ersetzt. 

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. 

Hannover, den 18. Dezember 2018

Die Niedersächsische Landesregierung

W e i l A l t h u s m a n n

— Letzte Nummer des Jahrgangs 2018 —
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